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Vorwor t 

Der Flughafen Frankfurt Main ist Deutschlands größter Flugha-

fen, internationales Drehkreuz, Heimbasis der Fluggesellschaf-

ten Lufthansa und Condor, ein großer Arbeitgebe r und ein 

wichtiger Wirtschaftsfaktor im Rhein Main Gebiet. Gleichzeitig 

belastet er aber auch aufgrund der Fluglärmemissionen die 

Bevölkerung im Umfeld des Flughafens. Hier ist es wichtig ei-

nen Ausgleich zu schaffen zwischen den Wirtschaftsinteressen 

und den Mobilitäts bedürfnissen auf der einen Seite sowie dem 

Schutz der Bevölkerung vor Lärm auf der anderen Seite.  

Dieser Lärmaktionsplan schreibt den ersten Lärmaktionsplan 

Flughafen Frankfurt Main aus dem Jahr 2014 fort. Er beinhaltet 

eine Priorisierung vo n zentralen Lärmminderungsmaßnahmen  

und spricht Empfehlungen für weitere Maßnahmen aus, die zu einer Verbesserung der 

Lärmsituation führen können. Ein Schwerpunkt ist aber auch die Darstellung der bestehen-

den Lärmsituation am Flughafen Frankfurt Main sowie  der in den letzten Jahren erfolgten 

Maßnahmen zur Lärmminderung. Es wird zudem aufgezeigt, welche weiteren Maßnahmen 

zur Lärmminderung in Bearbeitung oder Planung sind. Wesentliche aktive Maßnahmen zur 

Minderung des Fluglärms wurden bereits umgesetzt: So wurden 2016 siebenstündige 

Lärmpausen eingeführt, die Südumfliegung zur Entlastung der westlich des Flughafens ge-

legenen Gemeinden wurde realisiert und freiwillig eine Lärmobergrenze für den Flughafen 

Frankfurt Main vereinbart. Ein weiterer Schwerpunkt war  der passive Lärmschutz. So wurden 

bis Ende 2021 insgesamt 11.000 Genehmigungen für Maßnahmen zur Verbesserung des 

baulichen Schallschutzes an Wohnimmobilien mit einem Volumen in Höhe von 46 Mio. Euro 

erteilt. Aktuell sind zwar die Flugzahlen am Flughafen Frankfurt Main noch weit entfernt von 

den in 2019 erreichten Maximalwerten. Dennoch kann langfristig davon ausgegangen wer-

den, dass sich die Luftfahrtbranche wieder erholen und die angestrebte Ausschöpfung der 

Kapazität des Flughafens erreicht werden kann,  wenn auch mit einigen Jahren Verzöge-

rung. Daher spielt die Verringerung des Fluglärms in unserer Region durch Optimierung 

der An - und Abflüge und dem Einsatz lärmärmerer Flugzeuge - neben dem Ausbau des 

Schienennetzes - auch in Zukunft eine wichtige Rolle . 

Da es für die Umsetzung vieler dieser Ziele auch der Mitwirkung des Bundes bedarf, wird 

dieser Lärmaktionsplan auch erstmals an die zuständigen Bundesbehörden adressiert wer-

den. 

Ich bin mir sicher, dass wir mit den aufgezeigten Schritten den Schutz vor F luglärm stetig 

verbessern werden und dadurch unsere Rhein -Main-Region noch attraktiver machen.  

 

 

Lindscheid Regierungspräsidentin  
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1 Allgemeine Angaben  

 

Für die Lärmaktionspla nung Verkehrsflughafen Frankfurt Main zuständige Behörde : 

Regierungspräsidium  Darmstadt  

Abteilung  Regionalplanung,  Bauwesen, Wirtschaft,  Verkehr 

Luisenplatz 2 

64278 Darmstadt  

Tel.: +49(6151)  12 0 

Fax: +49(6151)  12 6347 

E-Mail:  poststelle@rpda.hessen.de   

Internet:  www.rp -darmstadt.hessen.de  

 

mailto:poststelle@rpda.hessen.de
http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
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2 Überblick  

2.1  Hintergrund  

Ziel der Lärmaktionsplanung ist \]f ¿Ne_]Zmf_kdŅje¶ gering zu halten bzw.  zu reduzieren. 

Hierbei wird ausschließlich Verkehrs - und in Ballungsräumen Industrielärm betrachtet.  

Lärmaktionspläne müssen alle 5 Jahre überprüft und -falls notwendig - überarbeitet werden. 

Die Aufgabe hat hier das Regierungspräsidium Darmstadt.  

Bereits veröffentlicht wurde i m Mai 2020 die Fortschreibung des Teilplans   

ÀK]_a]jmf_kZ]rajc =YjeklY\l EYf\cj]ak]´ mit dem Schwerpunkt Straßenverkehrslärm  

sowie des Teilplans   

À;Yddmf_kjŅme] =YjeklY\l( ?jYfc^mjl Y*F*( H^^]fZY[` Y*F* mf\ Pa]kZY\]f´( mit dem 

Schwerpunkt  Straßenverkehr, Schienenverkehr und Gelände für industrielle Tätigkeiten.  

Dieser Lärmaktionsplan sc hreibt den bestehenden Lärmaktionsplan Teilplan Verkehrsflug-

hafen Frankfurt Main vom 5. Mai 2014  fort . Hier wird der von Großflughäfen (> 50.000 Flug-

bewegungen pro Jahr) ausgehende Fluglärm betrachtet.  

In Hessen ist der Verkehrsflughafen Frankfurt Main de r einzige Großflughafen . Er wird im 

Dokument abgekürzt Flughafen Frankfurt Main genannt.  

Der Lärmaktionsplan umfasst  nicht den von regionalen Flugplätzen oder Verkehrslande-

plätzen wie der Flugplatz Frankfurt -Egelsbach ausgehenden Lärm .  

Der aktuelle Lärmak tionsplan berücksichtigt die im Rahmen der 1. und 2. Öffentlichkeitsbe-

teiligung eingegangen Vorschläge.  

Die Lärmkartierung ist Bestandteil des Lärmaktionsplans und  wurde vom  Hessischen Lan-

desamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) im Jahr 2017 erstellt.  Im Jahr 

2022 wird die nächste Umgebungslärmkartierung basierend auf den Flugbewegungen des 

Jahres 2019 fertiggestellt werden .   

In der ab 202 2 geplanten Fortschreibung des Lärmaktionsplan  Verkehrsflughafen Frankfurt 

Main werden  noch offene Maßnah menvorschläge, als auch die langfristige Entwicklung des 

Fluglärmgeschehens wieder aufgegriffen und ausgewertet werden. Der Lärmaktionsplan 

wird kontinuierlich fortgeschrieben.  

Die langfristigen Auswirkungen aktueller Ereignisse oder politischer Entscheid ungen auf 

das Lärmgeschehen am Verkehrsflughafen Frankfurt Main  können im Lärmaktionsplan auf-

grund der  damit einhergehenden  Dynamik nur angerissen werden.  

2.2  Zusammenfassung  

Dieser Lärmaktionsplan gibt einen Überblick über den rechtlichen und physikalischen Hin-

tergrund sowie den aktuellen Stand der Maßnahmen in Bezug auf Lärmminderung  am Flug-

hafen Frankfurt Main . 

Es wurden dabei Maßnahmen identifiziert, die prioritär in den nächsten Jahren weiterver-

folgt werden sollen, diese sind 
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¶ Stärkere Ausnutzung der erhöh ten Landeanflugwinkel von 3,2° [Kap. 10.3.1.2] 

¶ Verlegung der Abflugroute AMTIX kurz [Kap. 10.4.1.3] 

¶ Prüfung der zeitlichen Ausdehnung Segmented Approach (RNP Y Approach) [Kap. 

10.4.1.3] 

¶ Sicherstellung, dass bei der Umsetzung der Verpflichtung zur Einführung von Flug-

routen mit Flächennavigation (PBN -Verfahren) keine Nachteile entstehen  [Kap. 10.4.1.4] 

¶ Vorteile für laterale Lärmoptimierungen von Abflugstrecken z.B. durch PBN erschlie-

ßen [Kap. 10.5.1.3] 

Für diese priorisierten Maßnahmen , als auch die folgenden  Maßnahmen, wie  

¶ Verlagerung von Heavys [Kap. 10.5.1.3] 

¶ Fly Quiet Programm [Kap. 10.7.1] 

¶ Weiterentwicklung der Entgeltordnung  [Kap. 10.7.1] 

¶ Erweiterung der Lärmobergrenze  [Kap. 10.72] 

¶ Siedlungsbeschränkung und Siedlungsmanagement  [Kap. 10.8.1] 

¶ Ökologische K riterien im Vergabeverfahren  [Kap. 10.8.2] 

¶ Ökologische Kriterien im Rahmen von Förderrichtlinien  [Kap. 10.8.2] 

werden  Empfehlungen  zur Umsetzung ausgesprochen . 

Als zusätzliches Ziel über die bereits bisher implementierten Lärmschutzziele hinaus wird 

zudem die Sicherstellung eines maximalen Dauerschallpegels in Wohngebieten am Tag 

von LAeq  = 63 dB(A) empfohlen . 

Die folgenden Maßnahmen, liegen im Zus tändigkeitsbereich des Bundes und werden da-

her vom Regierungspräsidium Darmstadt an die zuständige Stelle weite rgeleitet:  

¶ weitere Verschärfung der Emissionswerte bei de r Zulassung von Flugzeugmustern  

[Kap. 10.3.1.1] 

¶ Forschungsförderung Lärmminderung am Flugzeug [Kap. 10.5.1.1] 

¶ Förderung der Flottenmodernisierung  [Kap. 10.4.2] 

¶ Weiterentwicklung des Luftverkehrsgeset zes (LuftVG) zur effektiveren Ahndung von 

Verstößen gegen das Nachtflugverbot  [Kap. 10.3.3] 

¶ Vereinfachte Rechtsgrundlagen für Maßnahmen im Probebetrieb durch Ä nderung 

der Luftverkehrsordnung  [Kap. 10.4.3] 

¶ Weiterentwicklung des Flu glärmschutzgesetzes (Flugl ärmG) [Kap. 10.4.4] 

¶ Höhere Gewich tung des aktiven Schallschutzes [Kap. 10.5.3] 

¶ Lärmschutz als Aufgabe der DFS neben Sicherheit und Kapazität  [Kap. 10.5.3] 

¶ Weiterentwicklung der Randbed ingungen für die Entgeltordnung  [Kap. 10.7.1] 

¶ Berücksichtigung des Gesam tlärms bei Lärmschutzmaßnahmen  [Kap. 10.10] 

 

In diesem Plan werden die Maßnahmen nach ihrem Umsetzungsstand aufgegriffen , die be-

reits umgesetzten M aßnahmen, wie Nachtflugverbot  [Kap. 10.3.3], die Lärmobergrenze  [Kap. 10.3.3], 

7-stündige Lärmpausen  [Kap. 10.3.1.3], die Anhebung der Gegenanflüge  [Kap. 10.3.1.2] oder der pas-

sive Schallschutz [Kap. 10.3.4] werden ebenso dargestellt und  grenzen bereits heute die Lärm-

belastung ein.  
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Die in Planung oder Prüfung befindlichen Maßnahmen wie die Verlegung der Abflugro ute 

AMTIX kurz [Kap. 10.4.1.3], die Untersuchung der Startverfahren  [Kap. 10.4.1.2], der Segmented Ap-

proach Anflug  [Kap. 10.4.1.3] oder die fortschreitende Elektrifizierung der Fahrzeuge auf dem 

Flughafengelände  [Kap. 10.5.1.4] zeigen das Potenzial der mög lichen Lärmminderung für die 

nächsten Jahre auf. Aufgrund der hohen Komplexität , wenn in das System des An- und Ab-

flugverkehrs eingegriffen wird, sowie der Notwendigkeit, Lärmfolgen bestmöglich vorher 

abzuschätzen und der schwierigen Abwägungsfragen bei lä rmverteilenden Maßnahmen 

sind diese Planungen langwierig und die Maßnahmen können auch nur  in kleinen Schritten  

wirken .  

Von Fluglärmbetroffenen wurden in der Öffentlich keitsbeteiligung häufig weitrei chende  

weitere Betriebsbeschränkungen , wie die zeitliche  Ausdehnung des Nachtflugverbots  [Kap. 

10.6.3] oder die Reduzierung oder Deckelung der Flugbewegungen  [Kap. 10.6.3] gefordert. Der 

Flughafen Frankfurt Main erfüllt je doch als größter deutscher Verkehrsflughafen un d inter-

nationales Drehkreuz nati onal und fü r die Rhein-Main Region wichtige Verkehrszwecke, die 

auch im öffentlichen Interesse stehen. Daher würden solche weitreichenden, zusätzlichen 

Betriebsbeschränkungen nicht nur rechtlich im Widerspruch zum  bestandskräftigen Plan-

feststellungsbeschluss aus 2007 stehen. Sondern die Verkeh rsfunktion des Flughafens 

Frankfurt Main , der durch die hohe Zahl der erreichbaren wel tweiten Destinationen, Um-

steigeverbindungen und als Luftfrachtknotenpunkt charakte risiert ist würde nachhaltig be-

einträchtigt. Sie können daher  im Lärmaktionsplan nicht empfohlen werden.  

Es wird dafür aber auch auf weiter in die Z ukunft liegende Maßnahmenideen geblickt,  wie 

z.B. ein Fly Quiet Programm  [Kap. 10.7.1], eine Weiterentwicklung der Entgelt ordnung  [Kap. 10.7.1], 

eine Erweiterung der Lär mobergrenze  [Kap. 10.7.2] oder aber Siedlungsbeschränkungen  [Kap. 

10.8.1]. 

Maßnahmen die in der Zuständigkeit des Landes Hessen liegen wie die Vorgabe von Um-

weltgerechten Dienstreisen  [Kap. 10.8.2] werden auf Umsetzung geprüft.  

Zuletzt wurde hier auch ein mögliche s Lärmminderungspotential, dass eine Verlagerung 

von Kurzstreckenflügen auf die Bahn am Flughafen Frankfurt Main bewirken könnte , rech-

nerisch abgeschätzt  [Kap. 10.8.3]. Betrachtet man die Entfernung von <400 km liegt dies schät-

zungsweise bei einer  Reduzierung um 0,3 dB(A) im Startbereich beziehungsweise um 0,5 

dB(A) im Landebereich.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wirkung einzelner  Maßnahmen im Vergleich 

zur Gesamtbelastung zumeist klein ist, jedoch in der Summe langfristig zu hörbaren Lärm-

minderungen führen können.  
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3 Rechtlicher Hintergrund , nationale Umsetzung  und 
Akteure  

3.1  Rechtsgrundlagen der Lärmminderungsplanung  

 Allgemein  

Die Lärmaktionsplanung erfolgt auf Grundlage der EU -Umgebungslärmrichtlinie 

2002/49/EG (Umgebungslärmrichtlinie) u nd deren Umsetzung in §§ 47 a -f des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes (BImSchG). 

Zielsetzung der Umgebungslärmrichtlinie, sowie der Vorschriften der §§ 47 a - f BImSchG 

ist  

1. die Ermittlung der Belastung der Bevölkerung durch Umgebungslärm anhand 

von europäis ch einheitlichen Bewertungsmethoden,  

2. die Information der Öffentlichkeit über diese Lärmbelastung,  sowie 

3. eine Lärmminderungsplanung um etwaige Auswirkungen zu verhindern und zu 

mindern.  

Die Lärmminderungsplanung umfasst die Lärmkartierung und die Lärmaktio nsplanung.  

Der vorliegende Lär maktionsplan unterliegt keiner S trategischen Umweltprüfung . Der 

Lärmaktionsplan setzt  keinen Rahmen für die Entscheidung über die Zulässigkeit von (an-

deren) Vorhaben und auch die enthaltenen Maßnahmen und Festlegungen haben voraus-

sichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen.  

 Lärmkartierung  

Die Grundlage von Lärmaktionsplänen bilden Lärmkarten. Die Vorgaben für die Durchfüh-

rung der Lärmkartierung ergeben sich aus der europäischen Umgebungslärmrichtlinie 

2002/49/EG und der nati onalen Umsetzung in § 47c BImSchG sowie der Verordnung über 

die Lärmkartierung (34. BImSchV).  

Demnach sind für Großflughäfen Lärmkarten auf Grundlage des in §  5 der 34.  BImSchV fest-

gelegten Berechnungsverfahrens zu erstellen. Die Kartierung des Fluglärms e rfolgte im 

CY`j .,-3 Ym^ @jmf\dY_] \]j ÀOgjdŅm^a_]f ;]j][`fmf_ke]l`g\] ^ĉj \]f Ne_]Zmf_kdŅje 

an Flugplätzen (VBUF) ² Anleitung zur Berechnung (VBUF -:r;&´*  

Ein Ziel der EU-Umgebungslärmrichtlinie ist zwar, die Daten - und Rechengrundlagen in Eu-

ropa zu harmo nisieren, allerdings waren in der bisherigen Übergangszeit die Rechengrund-

lagen durchaus in den verschiedenen nationalen Umsetzungen unterschiedlich und auch 

diese wurde sogar in den deutschen Bundesländern in Details unterschiedlich angewendet.  

 Lärmaktion splanung  

Die Gemeinden oder die nach Landesrecht zuständigen Behörden (§  47e BImSchG) haben 

Lärmaktionspläne aufzustellen, mit denen Lärmprobleme und Lärmauswirkungen geregelt 
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werden  (§ 47 d BImSchG). Für die Aufstellung und Fortschreibung des Lärmaktionsp lans für 

den Flughafen Frankfurt Main ist das Regierungspräsidium Darmstadt zuständig. 1 

Die Mindestanforderungen an die Lärmaktionspläne sind im Anhang V der Umgebungs-

lärmrichtlinie  definiert (§ 47d Abs. 2 BImSchG): Neben der Bestandsaufnahme der Lärmbe-

lastung dient der Lärmaktionsplan der  Darstellung der  bereits vorhandenen Maßnahmen 

zur Lärmminderung und der für die nächsten 5 Jahre geplanten Maßnahmen. Eine kon-

krete, auf die Erreichung eines festgelegten Ergebnisses bezogenen Handlungspflicht ist 

gesetzlich nicht vorgegeben 2, ebenso wenig wie ein eigener Man agementansatz.  

Bei der Durchführung der Lärmaktionsplanung wie auch bei der Beurteilung von Minde-

rungsmaßnahmen kann auf die Hinweise der Bund/Länder -Arbeitsgemeinschaft für Immis-

sionsschutz (LAI) zur Lärmaktionsplanung zurückgegriffen werden. 3 

Ein Lärmaktionsplan ist ein verwaltungsinternes Instrument, das gegenüber anderen Behör-

den eine Anstoßfunktion begründet, nicht aber Dritte bindet.  Das heißt, im Lärmaktionsplan 

können Forderungen gegenüber Dritt en, die keine Fachbehörden sind (wie z. B. die Fraport 

AG oder die Luftverkehrsgesellschaften), nicht festgelegt werden. Allerdings können diese 

Adressaten die Forderungen natürlich auf freiwilliger Basis  umsetzen.  

Der LAP stellt zudem keine selbstständig e Rechtsgrundlage für Lärmminderungsmaßnah-

men dar. Er erweist sich weder als Verwaltungsvorschrift noch als Rechtsnorm noch auch 

fmj Ydk Àj][`lkfgjeŅ`fda[`´( o]ad ]j o]\]j \Yk O]j`Ņdlfak roak[`]f O]joYdlmf_ mf\ ;ĉj_]j 

unmittelbar verbindlich regelt noch ei ne unmittelbare rechtliche Außenwirkung entfaltet. 4 

Dieser Rechtscharakter des LAP fußt nicht auf einer Entscheidung des Landes Hessen, son-

dern er ergibt sich aus den bestehenden Rechtsvorschriften des Bundes und der EU. Nur 

wenn das Bundesimmissionsschutz gesetz oder die EU -Umgebungslärmrichtlinie entspre-

chend geändert würden, wäre eine weitergehende Rechtswirkung möglich.  

Eine Klagebefugnis eines Lärmbetroffenen für eine Klage gegen einen Lärmaktionsplan be-

steht nicht. 5 

Ein Lärmaktionsplan ist nach § 47 d Abs. 2 BImSchG daher im Wesentlichen auf die Doku-

mentation und Darstellung der aktuellen  Lärmbelastungen einschließlich der vorhandenen 

und geplanten  Lärmminderungsmaßnahmen sowie der langfristigen Strategie begrenzt  

(siehe Kapitel 10). 

                                                      
1 § 1 Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung  

2 BVerwG, Urt. v. 28.11.2019 -  7 C 2.18 -  

3LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung ² zweite Aktualisierung, LAI ² AG Lärmaktionsplanung, in der Fassung 

vom 09.03.2017.  

4 Schulze-Fielitz, in: Führ, GK-BImSchG, § 47 d Rn. 59 f. 

5 HessVGH, Urt. v. 26.10.2017 ² 9 C 873/15.T - 
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 Rechtsgrundlagen zu m Schutz ruhiger Gebiete  

=a] Ne_]Zmf_kdŅjeja[`ldafa] `Yl \Yk Sa]d ¿¯ \a] Neo]dlimYdalŅl af \]f ?Ņdd]f rm ]j`Ydl]f( 

af \]f]f ka] rm^ja]\]f kl]dd]f\ akl*¶ %NER § 1 Abs. 1c). Daher soll auch Ziel der Lärmaktions-

pläne sein, ruhige Gebiete vor einer Zunahme des  Lärms zu schützen (§ 47 d Abs. 2 Satz 2 

BImSchG). 

Die Umgebungslärmrichtlinie unterscheidet in Artikel 3 zwei Arten von ruhigen Gebieten:  

1. ruhiges Gebiet in einem Ballungsraum, in dem ein geeigneter Lärmindex nicht 

überschritten wird  

2. ruhiges Gebiet auf de m Land, das keinem Verkehrs -, Industrie - und Gewerbe - 

oder Freizeitlärm ausgesetzt ist.  

Ruhige Gebiete werden grundsätzlich im Lärmaktionsplan festgesetzt. Da der Lärmaktions-

plan Hessen in unterschiedliche Teilpläne aufgegliedert ist, erfolgt die Festsetzu ng von ru-

higen Gebieten im Regierungsbezirk Darmstadt im Teil plan Regierungsbezirk Darmstadt 

Landkreise und dem Teil plan Ballungsräume Darmstadt, Frankfurt a.M., Offenbach a.M. 

und Wiesbaden. Die nachrichtliche Darstellung erfolgt in  Kapitel 10.9. 

Aufgrund der kommunalen Planungshoheit erfolgt derzeit die Aufnahme von ruhigen Ge-

bieten ausschließlich in enger Zusammenarbeit und im Einvernehmen mit den Kommunen.  

Hier bieten die LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung Hilfestellung. Zudem hat das Hessi-

sche Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ein 

K][`lk_mlY[`l]f rme M`]eY ÀKm`a_] @]Za]l]´ n]jĚ^^]flda[`l*6 Weitergehende rechtliche 

Vorgaben für die Abgrenzung ruhiger Gebiete existieren  nicht. 

Ruhige Gebiete müssen bei Planungsvorhaben berücksichtigt werden. Sie stellen einen Ab-

wägungsbelang dar, d.h. die mit der kommunalen Planung verfolgten Belange müssen mit 

dem Schutz der ruhigen Gebiete abgewogen werden. Ruhige Gebiete stellen somit  keinen 

absoluten Verhinderungsgrund dar, da sie unter Umständen formell aufgehoben werden 

können. Weitere Informationen können dem Leitfaden  ¿Ruhige Gebiete  Hessen¶ entnom-

men werden. 7 

Der Schutz ruhige r Gebiete ist  in Hessen in den Landesentwicklungsplan (LEP) als Grundsatz 

aufgenommen worden. 8 

  

                                                      
6 https://umwelt.hessen.de/umwelt/gutachten_ruhige_gebiete.pdf , abgerufe n am 29.08.2019  

7 https://rp -darmstadt.hessen.de/planung/verkehr/umgebungslaerm , abgerufen am 08.10.2020  

8 GVBl. 2018, S. 451, https://landesplanung.hessen.de/lep -hessen/landesentwicklungsplan , abgerufen am 

22.08.2019  

https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/gutachten_ruhige_gebiete_barrierefrei.pdf
https://rp-darmstadt.hessen.de/planung/verkehr/umgebungsl%C3%A4rm/links-downloads
https://landesplanung.hessen.de/lep-hessen/landesentwicklungsplan
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3.2  Rechtsgrundlagen für die Umsetzung von Lärmschutzmaßnah-
men 

Nach den Vorgaben des Grundgesetzes hat der Bund die ausschließliche Gesetzgebung 

über den Luftverkehr sowie über die Lärmbekämpfung. Zur gesetzgeberische n Schutz-

pflicht in Bezug auf Fluglärm gehört der Schutz des Rechts auf körperliche Unversehrtheit 

(Art. 2 Abs. 2 GG). Diese Schutzpflicht erfordert auch Maßnahmen zum Schutz vor gesund-

heitsschädigenden und gesundheitsgefährdenden Auswirkungen von Fluglärm.  Solche 

Maßnahmen ergeben sich unter anderem aus den nachfolgend dargestellten Rechtsvor-

schriften.  

 Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm  

Das Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluglärmG) vom 31.10.2007 soll dazu dienen, in 

der Umgebung von Flugplätzen bauliche N utzungsbeschränkungen und baulichen Schall-

schutz zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Gefahren, erheblichen 

Nachteilen und erheblichen Belästigungen durch Fluglärm sicherzustellen (§ 1 FluglärmG).  

Dieses Gesetzesziel wird durch Regelungen  zu Bauverboten, Nutzungsbeschränkungen 

und Erstattungs - sowie Entschädigungsregelungen in den §§ 5, 6 und 9 FluglärmG erreicht.  

Nach der Wertung des Bundesg esetzgebers sind demnach Wohnen und andere immissi-

onsempfindliche Nutzungen in der Umgebung eines F lugplatzes in zumutbarer Weise mög-

lich, wenn die bei Überschreitung bestimmter Lärmwerte ausgelösten gesetzlichen Vorga-

ben beachtet werden.  

Zur räumlichen Abgrenzung der gesetzlichen Vorgaben definiert das FluglärmG einen zu 

berechnenden Lärmschutzbereich 9, bestehend aus zwei Schutzzonen für den Tag und einer 

Schutzzone für die Nacht.  Nach den Regelungen des Gesetzes ist die Lärmaktionsplanung 

für den Flughafen Frankfurt Main auf diesen Lärmschutzbereich abzustellen (siehe hierzu 

auch Kapitel 3.4). 

Da es sich bei dem Flughafen Frankfurt Main um einen wesentlich baulich erweiterten zivi-

len Flugplatz handelt, sind bei der Berechnung des Lärmschutzbereiches die gegenüber 

Bestandsflughäfen strengeren Pegelwerte des §2 Abs. 2 Satz 2 Nr.1 FluglärmG maßgeblich.  

Immissionswerte, die den Lärmschutzbereich des Verkehrsflughafen Frankfurt Main definie-

ren: 

                                                      
9 Für die Berechnung des Lärmschutzbereiches gilt die Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum 

Schutz gegen Fluglärm (Verordnung über die Datenerfassung und das Berechnungsverfahren für die Festset-

zung von Lärmschutzbereichen ² -* ?dm_ELO& Be Sm_] \]j Ggn]dda]jmf_ \]k ?dm_dŅje@ omj\]f ]af] f]m] À:f)

d]almf_ rmj ;]j][`fmf_ ngf EŅjek[`mlrZ]j]a[`]f %:r;&´ %:r;,4& mf\ \a] G]m^Ykkmf_ \]j À:fd]almf_ rmj =Yl]f)

]j^Ykkmf_ ĉZ]j \]f ?dm_Z]lja]Z %:r=&´ ]jYjZ]al]l* 

Die nach § 2 Abs. 2 der 1. FlugLSV für die Berechnung des Lärmschutzbereiches heranzuziehenden Daten über 

den Flugbetrieb beschreiben die Flugbewegungen in den se chs verkehrsreichsten Monaten eines Prognose-

jahres. Für die Berechnung des Lärmschutzbereiches für den Flughafen  Frankfurt Main wurde  das Prognosejahr 

2020 bestimmt.  
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1. Tag-Schutzzone 1:  LAeq Tag Ƨ 2, \;%:&10 

2. Tag-Schutzzone 2:  LAeq Tag Ƨ 11 \;%:& 

3. Nacht-Schutzzone:  LAeq Nacht  Ƨ 1, \;%:& sowie LAmax eaf\* 2 eYd Ƨ 1/ \;%:&  

    (Innenpegel 11) 

Der mit diesen Werten berechnete Lärmschutzbereich ist am 13.10.2011 in Kraft getreten.  

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich in der Tag -Schutzzone 1 12.489 Haushalte , sowie 

81.448 Haushalte in der Nacht -Schutzzone.  

Innerhalb des Lärmschutzbereiches s ieht das FluglärmG folgende Regelungen vor:  

Eigentümer von Wohnimmobilien oder schutzwürdigen Einrichtungen (wie z.  B. Kranken-

häusern und Schulen) innerhalb der Tag -Schutzzone 1 und/oder in der Nacht -Schutzzone 

haben nach Maßgabe der §§ 9 und 10 FluglärmG dem Grunde nach Anspruch auf Erstat-

tung von Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen. Einen Anspruch auf Außen-

wohnbereichsentschädigung haben Eigentümer von Wohnimmobilien oder schutzwürdi-

gen Einrichtungen innerhalb der Tag -Schutzzone 1. 

Die bundesg esetzliche Anspruchsberechtigung nach FluglärmG ist zeitlich gestaffelt nach 

dem Ausmaß der Lärmbeeinträchtigung am Ort der Wohnimmobilie bzw. der schutzwürdi-

gen Einrichtung. Für höher belastete Gebiete (z.B. Tag -Schutzzone 1: LAeq Tag Ƨ 21 \;%:&& 

sieht das Gesetz einen sofortigen Anspruch nach Festsetzung des Lärmschutzbereichs vor  

(5.1343 Haushalte), für alle übrigen Gebiete eigentlich erst mit Beginn des sechsten Jahres 

nach Festsetzung. Die Ansprüche auf Aufwendungsersatz sind befri stet und innerhalb von 

fünf Jahren nach Entstehen geltend zu machen (§ 9 Abs. 7 FluglärmG).  (Siehe auch Kapitel 

10.3.4) 

Bauverbote und Nutzungsbeschränkungen (siehe auch  Kapitel  7.6):  

Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime, und ähnliche in gleichem Maß e schutzbe-

dürftige Einrichtungen dürfen in keiner Schutzzone errichtet werden. In den Tag -Schutzzo-

nen dürfen zudem keine Schulen, Kindergärten und ähnliche in gleichem Maße schutzbe-

dürftige Einrichtungen errichtet  werden (§ 5 Abs. 1 FluglärmG).  

In der Tag-Schutzzone 1 und in der Nacht -Schutzzone dürfen darüber hinaus keine Woh-

nungen errichtet werden. Die Errichtung von Wohnungen in der Tag -Schutzzone 2 ist hin-

gegen zulässig, sofern sie den Schallschutzanforderungen der 2. FlugLSV genügen.  

Ausnahmen von Bauverboten für schutzbedürftige Einrichtungen können nur erteilt wer-

den, wenn es zur Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Einrichtungen oder im sons-

tigen öffentlichen Interesse dringend geboten ist. Auch für die Errichtung von Wohnungen 

gibt es Ausnahm eregelungen. So können z.B. innerhalb der im Zusammenhang bebauten 

Ortsteile i.S. des § 34 BauGB weiter Wohnungen errichtet werden. Auch im Geltungsbe-

reich eines vor Festsetzung des Lärmschutzbereichs bekannt gemachten Bebauungsplans 

ist das Errichten von Wohnungen weiter zulässig (§ 5 Abs. 3 Flug lärmG). 

                                                      
10 Mittelungspegel bzw. Äquivalenter Dauerschallpegel  

11 Ein Innenpegel von 53  dB (A) entspricht definitionsgemäß bei gekippt geöffnetem Fenster einem Außenpe-

gel von 68  dB (A), weshalb die Berechnung einer Nacht -Schutzzone unter Berücksichtigung des Pegel -Häu-

figkeitskriteriums von 6 x 68 dB  (A) (außen) erfolgt.  
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Die mittels Ausnahmen vom Bauve rbot errichteten Wohnungen und s chutzbedürftigen Ein-

richtungen müssen aber den Schallschutzanforderungen der 2. FlugLSV genügen.  

Lärmschutzbereiche müssen spätestens nach Abla uf von zehn Jahren darauf überprüft wer-

den, ob sich die Lärmbelastung wesentlich verändert hat oder innerhalb der kommenden 

Jahre verändern wird (§ 4 Abs. 6 FluglärmG). Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, 

Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) hat daher auch erste Schritte für die Überprü-

fung 2021 eingeleitet, die unter anderem eine entsprechende Prognose der voraussichtli-

chen zukünftigen Lärmauswirkungen des Flugbetriebs erfordert. Aufgrund der Pandemie 

sind jedoch derzeit hohe Unwägbarkeiten entstande n, in welchen Zeiträumen und welchem 

Ausmaß sich der Luftverkehr erholen und weiterentwickelt wird. Eine ausreichend robuste 

Abschätzung für den im Fluglärmgesetz unterstellten Prognosehorizont von in der Regel 10 

Jahren ist aktuell nicht möglich. Da sich diese Schwierigkeit bundesweit ähnlich darstellt, 

empfiehlt die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommissionen (ADF) in einem 

Schreiben 12 an das Bundesumweltministerium, die Überprüfungen um zwei bis drei Jahre 

zu verschieben .  

Neben der Überprüfung spä testens 10 Jahre nach Festsetzung des Lärmschutzbereichs 

sieht das Fluglärmgesetz zudem vor, dass die Länder auch dann in eine Überprüfung und 

ggf. entsprechende Neugestaltung des Lärmschutzbereichs eintreten müssen, wenn fest-

gestellt wird, dass der zu erw artende Flugbetrieb sich so von den bei Festlegung des Lärm-

schutzbereichs getroffenen Annahmen unterscheidet, dass am Rand des Lärmschutzbe-

reichs die Werte mehr als 2 dB(A) im Dauerschallpegel überschritten werden. Das Hessische 

Ministerium für Wirtschaft,  Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW) überprüft jährlich, ob 

von einer solchen Abweichung um mehr als 2 dB(A) auszugehen ist.  

 Luftverkehrsgesetz  

Auch im Luftverkehrsgesetz (LuftVG) vom 10.05. 2007 sind grundsätzliche Regelungen zum 

aktiven Fluglärmschutz en thalten. So sind im Genehmigungsverfahren für Flugplätze, die 

einer Planfeststellung bedürfen (wie der Flughafen Frankfurt Main ), regelmäßig auch die 

Umweltverträglichkeit und der Einklang mit den Erfordernissen des Schutzes vor Fluglärm 

zu überprüfen. Bei  der Planfeststellung sind zum Schutz der Allgemeinheit und der Nach-

barschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Fluglärm die Grenzwerte des § 2 Abs. 

2 FluglärmG zu beachten.  

Für den Betrieb des Flughafens selbst enthält § 29 b LuftVG Regelungen zum aktiven Schall-

schutz. Demnach sind der Flugplatzunternehmer, der Luftfahrzeughalter und der Luftfahr-

zeugführer verpflichtet, beim Betrieb von Luftfahrzeugen in der Luft und am Boden ver-

meidbare Geräusche auf ein Mindestmaß zu beschränken, insoweit dies erforderlich ist, um 

die Bevölkerung vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belästigungen 

durch Lärm zu schützen. Auf die Nachtruhe der Bevölkerung ist in besonderem Maße Rück-

sicht zu nehmen. Wenn gegen ein auch nach diesen Grundsätzen festgeset ztes An- oder 

Abflugverfahren vom Piloten verstoßen wird, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, 

die vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) geahndet werden kann. Auch andere 

                                                      
12  https://www.flk -frankfurt.de/seite/de/flk/036/ -/Stellungnahmen.html; Schr._ADF_an_BMU, Überprüfung 

Lärmschutzbereiche nach Fluglärmschutzgesetz,9.2.2021.pdf ; abgerufen am 17.12.2021  

https://www.flk-frankfurt.de/seite/de/flk/036/-/Stellungnahmen.html;%20Schr._ADF_an_BMU,%20Überprüfung%20Lärmschutzbereiche%20nach%20Fluglärmschutzgesetz,9.2.2021.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/seite/de/flk/036/-/Stellungnahmen.html;%20Schr._ADF_an_BMU,%20Überprüfung%20Lärmschutzbereiche%20nach%20Fluglärmschutzgesetz,9.2.2021.pdf
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Rechtsverstöße können mit Bußgeldern nach einem Ord nungswidrigkeitsve rfahren geahn-

det werden, z.B.  wenn Nachtflugbeschränkungen missachtet werden. Hier ist für den Flug-

hafen Frankfurt die zuständige Behörde das Regierungspräsidium Darmstadt. Weiterhin ha-

ben die Luftfahrtbehörden und die Flugsicherungsorganisationen auf den Schutz der Be-

völkerung vor unzumutbarem Fluglärm hinzuwirken.  

>af _]e* z /.Y Em^lO@ ]af_]ja[`l]l]j À;]jYl]f\]j :mkk[`mkk´ Z]jŅl \Yk ;mf\]keafakl]jame 

für Digitales und Verkehr (BMDV ) und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz , nuk-

leare Sicherheit  und Verbraucherschutz (BMUV) in Fragen des Lärmschutzes und der Luft-

reinhaltung im Luftverkehr. Er ist vor dem Erlass von Rechtsverordnungen und Verwaltungs-

vorschriften in den genannten Themenkomplexen nach dem Luftverkehrsgesetz zu hören. 

Die Berufung der 1 6 Ausschussmitglieder erfo lgt je zur Hälfte durch das BMDV  und das 

BMUV. Vertreten sind die im Bereich von Umweltschutz und Luftverkehr maßgeblich be-

troffenen Disziplinen und Institutionen. Dies sind insbesondere die Sektoren Wissenschaft, 

Technik, Flugpla tz- und Luftfahrtunternehmen, kommunale Spitzenverbände, Lärmschutz - 

und Umweltverbände, Fluglärmkommissionen an Flughäfen, oberste Luftfahrt - und Um-

weltbehörden der Länder sowie das Umweltbundesamt.  

Des Weiteren ist für jeden Flughafen, für den ein Lärmsc hutzbereich festgesetzt und der 

dem Fluglinienverkehr angeschlossen ist, eine Kommission (Fluglärmkommission) zu bilden  

(§ 32 b LuftVG). Diese berät u.a. die Genehmigungsbehörde, das Bundesaufsichtsamt für 

Flugsicherung und die jeweilige Flugsicherungsorga nisation über Maßnahmen zum Schutz 

gegen Fluglärm. Nähere Ausführungen zu den Aufgaben und Befugnissen der Fluglärm-

kommi ssion finden sich in Kapitel 3.6.4. 

 Luftverkehrsordnung  

Die Luftverkehrsordnung (LuftVO) regelt die Bedingungen für Piloten und Luftfahrzeuge für 

die Teilnahme am Luftverkehr und erlaubt den Lotsen, den Flugve rlauf, insbesondere den 

Flugweg und die Flughöhe, zu regeln. Die Randbedingungen hierfür werden unter ande-

rem in Flugverfahren geregelt, we lche für den Flughafen Frankfurt Main in der 212. Durch-

führungsverordnung (DVO) zur LuftVO festgelegt werden. Für die  Umsetzung von aktiven 

Schallschutzmaßnahmen, die die Flugroute oder die Flughöhe betreffen i st also die Luftver-

kehrs-Ordnung (LuftVO) zu beachten. Die 212. DVO zur LuftVO ist wiederum die Rechts-

grundlage, mit der die Festlegung von Flugverfahren für An - und Abflüge nach Instrumen-

tenflugregeln zum und vom Flughafen Frankfurt Main erfolgt. Für die DVO ist das Bundes-

aufsichtsamt für Flugsicheru ng BAF zuständig.  

Ein Flugverfahren besteht aus einer Aneinanderreihung von Anweisungen zur Navigation 

eines Flugzeuges, das heißt aus Angaben zur Flugrichtung, zu Steig - oder Sinkflug, die der 

Fluglotse dem jeweiligen Piloten ansonsten im Wege der Freiga be einzeln vorgeben 

müsste aber auch könnte. Flugverfahren sind für den Lotsen ein Hilfsmittel bei der Verkehrs-

abwicklung, sie sind vom Piloten zu befolgen, soweit er keine abweichende Freigabe erhal-

ten hat. Der Lotse hat in einem gewissen Rahmen stets die  Möglichkeit den Luftverkehr mit-

tels Einzelfreigabe zu steuern, ohne dass es einer gesonderten Begründung für das laterale 

oder vertikale Verlassen eines Flugverfahrens bedürfte.  

Mit der Festlegung durch Rechtsverordnung wird ein Flugverfahren verbindlich , sodass bei 

Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen auch Verstöße als Ordnungswidrigkeiten 
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geahndet werden können. Die 212. DVO des Flughafen Frankfurt Main wird ungefähr dr ei-

mal im Jahr angepasst um die bestehenden Flugverfahren aktuell zu halten un d eventuelle 

Änderungen, die sich auch im Bereich des aktiven Schallschutzes ergeben, einzuarbeiten.  

 Regionalfondsgesetz  

Mit dem Gesetz zur Einrichtung eines Regionalfonds im Rahmen der Allianz für Fluglärm-

schutz "Gemeinsam für die Region" (Regionalfondsg esetz - RegFondsG) vom 27.06.2012 

schuf das Land Hessen die rechtliche Grundlage für die Bereitstellung zusätzlicher finanzi-

eller Mittel zur Verbesserung des passiven Schallschutzes und des Raumklimas von 

Wohnimmobilien im Umfeld des Flughafens Frankfurt  Main. 

Für diesen Regionalfonds, der mögliche Erstattungsansprüche nach FluglärmG qualitativ 

und quantitativ aufstockt und die gesetzlichen Ansprüche auf passiven Schallschutz zeitlich 

vorzieht (siehe Kapitel 3.2.1), stellt das Land Hessen 100 Mio. Euro und die Fraport AG rund 

15 Mio. Euro zur Verfügung 13. Die Fondsmittel stellen zusätzliche Leistungen zu den bun-

desgesetzlich geregelten Ansprüchen dar.  Diese vom Bundesgesetzgeber vorgesehene 

zeitliche Staffelung der Erstattungsansprüche wurde am Flughafen Fran kfurt Main durch 

das hessische Regionalfondsgesetz zugunsten der Lärmbetroffenen aufgehoben, alle An-

sprüche auf baulichen Schallschutz werden hier seit 01.01.2013 befriedigt.  

Einen Überblick über mögliche Ansprüche nach Fluglärmgesetz und Regionalfondsgese tz 

aufgrund der Lage des selbstgenutzten und zur Vermietung bestimmten Wohnraumes gibt 

die nachstehende Abbildung:  

                                                      
13 Vor Inkrafttreten des Regionalfonds hatte sich die Fraport AG bereit erklärt, die gesetzlich vorgesehenen Er-

stattungen von Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen in  den Gebieten vorzuziehen, die infolge 

der Inbetriebnahme der Landebahn Nordwest erstmals von Überflügen landender Flugzeuge betroffen sind. 

(Siehe auch Kapitel 10.3.4). 
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Abbildung 1: Verschiedene Anspruchsbereiche für eine mögliche Erstattung von Aufwendungen für bau-
liche Schallschutzmaßnahmen an Wohnraum  © RP Darmstadt 14 

 
gelb  Tag-Schutzzone 1: Erstattung von baulichen Schallschutzmaßnahmen in Aufenthalts -

 räumen. 

blau Nacht-Schutzzone: Erstattung von baulichen Schallschutzmaßnahmen in Schlaf - 

 räumen. 

Schraffur Konturen des Region alfonds: Es besteht die Möglichkeit, über die gesetzlichen 

Ansprüche auf bauliche Schallschutzmaßnahmen hinaus einen Zuschu ss von max. 4.350 

Ã hjg AYmk`Ydl+Pg`f]af`]al rm ]j`Ydl]f* 

Gemeindegebiete  mit Wohnbebauung im Lärmschutzbereich : Bischofsheim, Büttelborn, 

Darmstadt, Flörsheim a.M., Frankfurt a.M., Ginsheim -Gustavsburg, Griesheim, Groß -Gerau, 

Hattersheim a.M., Hochheim a. M., Kelsterbach, Mörfelden -Walldorf, Nauheim, Neu -Isen-

burg, Offenbach a.M., Pfungstadt, Raunheim, Riedstadt, Rüsselsheim, Weiterstadt   

Gemeindegebiete ohne Wohnbebauung im Lärmschutzbereich: Erzhausen, Gernsheim, 

Groß-Zimmern, Mülheim a.M., Roßdorf, Trebur . 

Für die Verteilung der zusätzlichen Finanzmittel aus dem Regionalfonds sehen die Förder-

richtlinien folgende Fördertatbestände vor:  

                                                      
14 : https://www.geoportal.hessen.de/map?LAYER[visible]=1&LAYER[querylayer]=1&WMC=119 ; abgerufen ab 

29.11.2021  

https://www.geoportal.hessen.de/map?LAYER%5bvisible%5d=1&LAYER%5bquerylayer%5d=1&WMC=119
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¶ Zuschüsse an Eigentümer von Wohnimmobilien für zusätzliche Maßnahmen des pas-

siven Schallschutzes und zur Verbesserung des Raumklimas, 

¶ Darlehen an Eigentümer von Wohnimmobilien für zusätzliche Maßnahmen des pas-

siven Schallschutzes und zur Verbesserung des Raumklimas, 

¶ Darlehen an Eigentümer von Wohnimmobilien für Nebenkosten aus Veräußerung 

und gleichzeitigem Neuerwerb von selbs tgenutztem Wohneigentum (Nebenkosten-

darlehen),  

¶ Zuschüsse an Schulen und Kindertageseinrichtungen für zusätzliche Maßnahmen 

des passiven Schallschutzes und zur Verbesserung des Raumklimas, 

¶ Zuschüsse an Gemeinden zur nachhaltigen Kommunalentwicklung.  

Das, die Fördertatbestände eins bis drei betreffende , Fördergebiet setzt sich zusammen aus 

der Umhüllenden der Tagschutzzone 1 des Lärmschutzbereichs für den Flughafen Frankfurt  

Main und einem Nachtschutzgebiet (L Aeq Ƨ 11 \; (A)), berechnet nach der 100:100 -Rege-

lung 15. Die Beantragung der Zuschüsse unter Ziffer 1 und 2 war ursprünglich bis 31.12.2017 

möglich, nach Überarbeitung der Richtlinie können Anträge nach Ziffer 1 nunmehr noch bis 

31.12.2021 gestellt werden. Die Fördermöglichkeiten nach den Ziffern 3, 4 und 5 sind zum 

31. Dezember 2016 ausgelaufen.  (Siehe auch Kapitel 10.3.4) 

 Gesetz über den Regionalen Lastenausgleich (RegLastG)  

Als Verstetigung der n achhaltigen Kommunalentwicklung gilt das Regionallastenaus-

gle ichsgesetz (RegLastG) vom 18.12.2017, mit dem das  Land für 21 besonders stark vom 

?dm_dŅje Z]dYkl]l] Dgeemf]f Zak rme CY`j .,.- o]al]j] ..(2 Fag* Ã Z]j]alkl]ddl* =Yk kaf\ 

jmf\ 0(1 Fag* Ã bŅ`jda[`( \a] bis zur COVID 19 Pandemie aus den Dividendeneinnahmen des 

Landes für die Aktienanteile an der Fraport AG  finanziert werden.  

Bei der Verwendung der Mittel durch die Kommunen muss ein konkreter Bezug zur Abmil-

derung von Folgen der Fluglärmbelastung oder zur sonstigen Verbesserung der Lebens-

qualität in den Kommunen gegeben sein. 16 

Die Bearbeitung der Anträge erf olgt durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Ver-

kehr, Energie und Wohnen  (HMWEVW). Die jeweils jährlich zur Verfügung stehenden  Mittel 

können hierbei sowohl getrennt als auch für mehrere Jahre gemeins am beantragt werden. 

Zum Stand 26.01.2021  waren 55 Zuwendungsbescheide über 13,5  Fag* Ã ]jl]adl17. Die Gel-

tungsdauer des RegLastG wurde Ende 2021 auf weitere 5 Jahre verlängert . 

  

                                                      
15 Bei der so genannten 100/100 -Regel wird der Fluglärm anhand der sechs verkehrsreichsten Monate eines 

Jahres für beide Betrieb srichtungen getrennt voneinander berechnet. In der Gesamtlärmkarte wird dann der 

jeweils höhere Immissionspegel und somit eine Umhüllende der Lärmbelastung für einen gemittelten, aus-

schließlichen Ost - und Westbetriebsrichtungstag ² unabhängig von der tatsä chlichen Häufigkeit des Auftre-

tens ² dargestellt.  

16 https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/laermschutz/gesetz -ueber -den-regionalen -lastenausgleich -

reglastg  abgerufen am 06.12.2019  

17 Pressemitteilung HMWEVW 26.01.2021  

https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/laermschutz/gesetz-ueber-den-regionalen-lastenausgleich-reglastg
https://wirtschaft.hessen.de/verkehr/luftverkehr/laermschutz/gesetz-ueber-den-regionalen-lastenausgleich-reglastg
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Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von Maßnahmen des baulichen Schallschutzes 

in Grundschulen :  

Für bereits bestehend e Schulgebäude in der Tag -Schutzzone 2 des Lärmschutzbereichs für 

den Flughafen Frankfurt  Main gibt es ² im Gegensatz zu Neubauten  - keine gesetzlichen 

Regelungen im Hinblick auf Maßnahmen des baulichen Schallschutzes. Mit Blick auf die Er-

gebnisse der NORA H18-Studie (siehe hierzu Kapitel 4.3) hat die Hessische Landesregierung 

daher ein Förderprogramm für baulichen Schallschutz und Klimatisierung in Grundschulen 

und Schulen mit Grundschulangebot in der Tag -Schutzzone 2 umgesetzt. 

Die Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von Maßnahmen des baulichen Schall-

schutzes in Grundschulen vom 17.10.2019 sieht Fördergelder in Höhe von insgesamt 11,2 

Fag* Ã ngj* =a] ?afYfra]jmf_ \]j ?Ěj\]jmf_ ]j^gd_l Ymk \]j Kĉ[cdY_] ÀEYkl]fYmk_d]a[` ?dm_)

hafen FrYfc^mjl´ %fŅ`]j]k af Kapitel 10.3.4). 

 EU Betriebsbeschränkungsverordung  

Bei der EU-Verordnung Nr. 598/2014 handelt es sich um eine Verordnung über Regeln und 

Verfahren für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Union im Rahmen 

]af]k Ymk_]og_]f]f :fkYlr]k %À;YdYf[]\ :hhjgY[`´&19.  

Ziel der Verordnung ist die Erreichung bestimmter Lärmminderungsziele zu erleichtern und 

das Verfahren bei der Einführung lärmbedingter Betriebsbeschränkungen an Flughäfen zu 

vereinheitlichen. Zur Verbesserung der Lärmsituation soll hierb ei der ausgewogene Ansatz 

der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO), auf die z.B. auch das Luftverkehrsab-

kommen zwischen den USA und der EU Bezug nimmt, zur Anwendung kommen. Der ÀBa-

lanced Approach  ́für Fluglärmmanagement besteht dabei darin, L ärmprobleme an einem 

Flughafen zu identifizieren und danach die verfügbaren Maßnahmen zu analysieren, um 

\]f EŅje eall]dk \]j @jmf\]d]e]fl] ÀK]\mclagf Yf \]j Jm]dd]´( ÀLa]\dmf_kZ]k[`jŅfcmf_ 

und ²hdYfmf_´( ÀdŅjeŅje]j] ?dm_n]j^Y`j]f´ mf\ À;]lja]ZkZ]k[`jŅfcmf_]f´ rm j]\mra]j]f* 

Das Lärmproblem soll hierbei auf die kosteneffizienteste Weise angegangen werden, wobei 

die Lösung der Lärmprobleme unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auf 

die Besonderheiten jedes Flughafens zugeschnitten werden muss.  

Lärmbedingte Betriebsbeschränkungen sollen nicht das erste Mittel sein, sondern zunächst 

andere Maßnahmen zur Verwirklichung der lärmspezifischen Ziele in den Blick genommen 

werden .  

Die Verordnung gilt gemäß Artikel 2 Abs. 2 für Flughäfen mit mehr als 50 .000 Flugbewe-

gungen im Jahr, also auch für den Flughafen Frankfurt Main . Sie trifft Vorgaben zur Einrich-

tung der Behörden, die über Betriebsbeschränkungen entscheiden, zu Rechtsmitteln bei 

Betriebsbeschränkungen und zum Verfahren bei der Verhängung von Bet riebsbeschrän-

kungen.  

Regelungen, wie die Verordnung sie vorsieht, wurden zum Beispiel im Planfeststellungsbe-

schluss für den Ausbau des Flughafens mit diversen Betriebsbeschränkungen getroffen. 

                                                      
18 NORAH: Noise-Related Annoyance, Cognition, and Health  

19 Vorgänger war die aufgehobene Richtlinie 2002/30/EG vom 26. März 2002 über Regeln und Verfahren f ür 

lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinschaft.  
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Auch wenn für den Flughafen Frankfurt Main Artikel 14 der oben angegebenen  EU-Verord-

nung gilt, wonach bereits bestehende Beschränkungen nicht aufgrund der Verordnung 

überprüft werden müssen, wurde die Frage über Auswirkungen der Verordnung im Rah-

men einer kleinen Anfrage im Hessischen Landtag behandelt (Hessischer Lan dtag, 

5.8.2014, Drucksache 15/559). Darin wird darauf hingewiesen , dass bei der Erstellung des 

Planfeststellungsbeschlusses für den Flughafen Frankfurt Main die Vorgängerrege lung 

2002/30/EU beachtet wurde.   

 Planfeststellungsbeschluss  

Das damalige HMWVL hat  auf Antrag der Fraport AG vom 08.09.2003 mit Planfeststellungs-

beschluss vom 18.12.2007 den Plan für den Ausbau des Verkehrsflughafen Frankfurt Main 

einschließlich der damit verbundenen Folgemaßnahmen festgestellt. Damit ist die Erweite-

rung des Flughafens Frankfurt  Main um den Bau der Landebahn Nordwest genehmigt wor-

den. Weiterhin ist der Bau eines dritten Terminals auf dem südöstlichen Flughafengelände 

Bestandteil der Planfeststellung. Das Konzept des Planfeststellungsbeschlusses zum Schutz 

vor unzumutbare n Lärmbeeinträchtigungen durch den Flugbetrieb besteht aus einer Kom-

bination von Maßnahmen des aktiven und passiven Schallschutzes. Hinsichtlich des passi-

ven Schallschutzes verweist der Planfeststellungsbeschluss auf das Fluglärmgesetz. Die im 

Planfeststellungsbeschluss geregelten aktiven Schallschutzmaßnahmen führen im Ergebnis 

zu diversen Flugbetriebseinschränkungen. Darüber hinaus legt er den Kreis derer fest, die 

wegen der Belastung durch flugbetriebsbedingten Lärm Entschädigungs - oder Übernah-

meansprüch e geltend machen können.  

Dem Planfeststellungsbeschluss liegt als Prognosehorizont der Planungsfall 2020 mit einer 

Erwartung von 88,6 Mio. Passagieren und 4,6 Mio. t Luftfracht (1,4 Mio.  t davon ist Luftfrach-

tersatzverkehr (LKW o.ä.) bei 701.000 Flugbewegu ngen im Jahr zu Grunde.  

Im Planfeststellungsbeschluss und dem Anpassungsbe scheid vom 29.05.2012 (als Ergebn is 

des Mediationsverfahren und der Rechtsprechung  zu Klageverfahren gegen die Planfest-

stellung) wird festgeschrieben, dass am Flughafen  Frankfurt  Main von 23:00 bis 5:00 Uhr 

keine geplanten Flugbewegungen und in den Nachtrandstunden (22 :00-23:00 Uhr sowie 

5:00-6:00 Uhr) im Jahresdurch schnitt nicht mehr als 133 plan mäßige Flugbewegungen pro 

Nacht zulässig sind.  

Der Planfeststellungsbeschluss enthält d arüber hinaus eine Reihe von Beschränkungen , 

Auflagen und weiteren Nebenbestimmungen, die den Schutz vor nächtlichem Fluglärm und 

weiteren Lärmschutzfragen adressieren.  

?dm_n]j^Y`j]f %À?dm_jgml]f´& kaf\ fa[`l ;]klYf\l]ad \]k IdYf^]klkl]ddmf_kZ]k[`dmkk]k* =e-

ren fachliche Planung erfolgt durch die Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) unter Bera-

tung der Fluglärmkommission. Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) legt diese 

Flugverfahren durch Rechtsverordnung gemäß §  33 Abs. 2 LuftVO fest.  

¶ Nutzung des Auf lagenvorbehalts im Planfeststellungsbeschluss  

Nach den Bestimmungen des Planfeststellungsbeschlusses kann das H essische Ministerium 

für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen  (HMWEVW) als Planfeststellungsbehörde die 

Nebenbestimmungen, insbesondere die Auflagen und betrieblichen Regelungen zum 
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Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und 

erheblichen Belästigungen durch Fluglärm überprüfen und erforderlichenfalls anpassen,  

¶ wenn der Lärmschutzbereich nach § 4 Abs. 2 und 5 Fluglä rmG neu festgesetzt wor-

den ist, 

¶ für den Fall einer wesentlichen Veränderung der Lärmbelastung im Sinne von § 4 

Abs. 6 FluglärmG, sowie einer Überschreitung der prognostizierten 701.000 Flug-

bewegungen im Jahr  und  

¶ in weiteren Fällen, dabei kann  zum Beispiel eine zusammenfassende Gewichtung 

unterschiedlicher Lärmbelastungen in der Umgebung des Flughafens in Gestalt ei-

nes Lärmindexes berücksichtigt werden.  

3.3  Zusammenfassung der Rechtsvorschriften  

Die wesentlichen Rechtsvorschriften für Prüfung, Pla nung und Umsetzung von Maßnahmen 

der Lärmaktionsplanung sind in der folgenden Tabelle dargestellt:  

Tabelle  1: Übersicht über die Rechtsgrundlage n 

Rechtsgrundlage  Wesentlicher Regelungsinhalt (im Hinblick 

auf die Lärmaktionsplanung ) 

Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland  
23. Mai 1949 (BGBl. S. 1) zuletzt geändert Zu-
letzt geändert durch Art. 1 u. 2 Satz 2 G v. 
29.9.2020 I 2048  

Das Grundgesetz ist die Verfassung der Bun-
desrepublik Deutschland und beinhaltet neben 
den Grundrec hten unter anderem auch das 
Staatsorganisationsrecht mit den Kompetenzen 
der Bundesorgane  

Umgebungslärmrichtlinie ( Umgebungs-
lärm-RL/ULR) 
Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 25.06.2002 über die 
Bewertung und Bekämpfung von U mgebungs-
lärm (ABl. L 189/12 vom 18.07.2002)  

Die Richtlinie verpflichtet die EU -Mitgliedstaa-
ten zur Lärmkartierung und Lärmaktionspla-
nung.  

Bundes-Immissionsschutzgesetz  
(BImSchG)  
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen durch Luftverunreinigu ngen, Geräu-
sche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17.05.2013 (BGBl. I S.1274), zuletzt geändert 
am 24.09.2021 (BGBl- I S. 4458) 

Das Gesetz beinhaltet u.a. die Pflicht zur Lärm-
kartierung und Lärmaktionsplanung sowi e zur 
Meldung der Ergebnisse an das Umweltbun-
desamt.  

Immissionsschutz -Zuständigkeitsverord-
nung (ImSchZuV) 
Verordnung über Zuständigkeiten nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz, dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung, dem 
Treibhaus-Emissionshandelsgesetz, dem Ge-
setz zur Ausführung des Protokolls über Schad-
stofffreisetzungs - und -verbringungsregister 
und dem Benzinbleigesetz vom 26.11.2014 
(GVBl. I S.331), zuletzt geändert am 13.03.2019 
(GVBl. I S. 42) 

Die Verordnung legt u. a. in § 3 Nr. 1 sowie in § 
1 die Zuständigkeit für die Durchführung der 
Lärmkartierung sowie die für die Aufstellung 
der Lärmaktionspläne zuständigen Behörden 
fest. 
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Verordnung über die Lärmkartierung  
(34. BImSchV) 
Vierunddreißigste Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes -Immissionsschutzgesetzes 
vom 06.03.2006 (BGBl. I Nr. 12 vom 
15.03.2006 S. 516), zuletzt geändert am 
28.05.2021 (BGBl. I S. 1251) 

Die Verordnung gilt für die Kartierung von Um-
gebungslärm. Sie konkretisiert die Anforderun-
gen nach § 47 c BImSchG. 

Vorläufige Berec hnungsmethode für den 
Umgebungslärm an Flugplätzen  
VBUF-AzB ² Anleitung zur Berechnung  
vom 22. Mai 2006, (BAnz. Nr. 154a vom 
17.08.2006 S. 50) 
Berechnungsverfahren nach § 5 Absatz 1 der 
Verordnung über die Lärmkartierung (34. BIm-
SchV) 

Die Verordnung regel t die Berechnung der 
Lärmindizes LDEN und LNight  für den Flugverkehr, 
welche für die für die Kartierung von Umge-
bungslärm benötigt werden. Die Gültigkeit en-
dete mit Inkrafttreten der  Berechnungsme-
thode für den Umgebungslärm von Flugplät-
zen (BUF).  

Vorläuf ige Berechnungsmethode zur Er-
mittlung der Belastetenzahlen durch Um-
gebungslärm (VBEB)  
vom (BAnz. 75 vom 20.04.2007)  
Berechnungsverfahren nach § 5 Absatz 1 der 
Verordnung über die Lärmkartierung (34. BIm-
SchV) 

Die Verordnung regelt die Ermittlung der Zahl 
der lärmbelasteten Menschen sowie die lärm-
belasteten Flächen und die Zahl der lärmbelas-
teten Wohnungen, Schulen und Krankenhäu-
ser. Die Gültigkeit endete mit Inkrafttreten der  

Berechnungsmethode zur Ermittlung der Be-
lastetenzahlen durch Umgebungslärm (BEB).  

Common NOise aSSessment MethOdS 
(CNOSSOS-EU) 
Richtlinie (EU) 2015/996 der Kommission vom 
19. Mai 2015 zur Festlegung gemeinsamer 
Lärmbewertungsmethoden gemäß der Richtli-
nie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates i.d.F. vom 1. Juli 2015  
(Amtsblatt der Europäischen Union L 168)  

Die Verordnung regelt die EU -weite Lärmbe-
rechnung im Rahmen der EU Lärmkartierung . 
Die Übernahme ins deutsche Recht erfolgte 
durch die Änderung der 34. BImSchV . Sie ist 
ab dem 01.01.2022 anzuwenden . 

Berechnungsmethode für den Umge-
bungslärm von Flugplätzen (BUF)  
Bekanntmachung der Berechnungsverfahren 
nach § 5 Absatz 1 der Verordnung über die 
Lärmkartierung (34. BImSchV) vom 07.09.2021 
(Veröffentlichung BAnz AT 05.10.2021) 

Die Verordnung regelt die Berechnung der 
Lärmind izes LDEN und LNight  der Verordnung für 
Lärmkartierung (34. BIm SchV) für den Flugver-
kehr, welche für die für die Kartierung von Um-
gebungslärm benötigt werden.  Sie ist ab dem 
01.01.2022 anzuwenden.  

Berechnungsmethode zur Ermittlung der 
Belastetenzahlen dur ch Umgebungslärm 
(BEB) 
Bekanntmachung der Berechnungsverfahren 
nach § 5 Absatz 1 der Verordnung über die 
Lärmkartierung (34. BImSchV) vom 07.09.2021 
(Veröffentlichung BAnz AT 05.10.2021) 

Die Verordnung regelt die Ermittlung der Zahl 
der lärmbelasteten Mens chen sowie die lärm-
belasteten Flächen und die Zahl der lärmbelas-
teten Wohnungen, Schulen und Krankenhäuser  
der Verordnung für Lärmkartierung (34. BIm-
SchV). Sie ist anzuwenden ab dem 01.01.2022.  

Anleitung zur Datenerfassung über den 
Flugbetrieb (AzD)  
vom 19. November 2008 (BAnz. Nr. 195a vom 
23. Dezember 2008)  

Die Verordnung regelt die Datenerfassung und 
Berechnungsverfahren für die Ermittlung der 
aktuellen (z.B. jährlichen) Lärmbelastung.  

Anleitung zur Berechnung von Lärm-
schutzbereichen (AzB08)  
vom 19.11 .2008 (BAnz. Nr. 195a vom 
23.12.2008 S. 2) 

=a] À:fd]almf_ rmj ;]j][`fmf_ ngf EŅje)
k[`mlrZ]j]a[`]f %:r;&´ d]_l \Yk O]j^Y`j]f rmj 
Berechnung der Lärmschutzbereiche fest.  
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Luftverkehrsgesetz (LuftVG)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 
Mai 2007 (BGBl I S.698), zuletzt geändert durch 
Artikel 131 des Gesetzes zur Modernisierung 
des Personengesellschaftsrechts vom  
10.08.2021 (BGBl. I S. 3436) 

Das Gesetz ist die zentrale Rechtsgrundlage 
des Luftfahrrechts und regelt im Wesentlichen 
die Nutzung des Luftraum es durch Luftfahr-
zeuge. 

Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm   
(FluglärmG)  
vom 30.03.1971 (BGBl. I S. 282), in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.10.2007 (BGBl. I 
S. 2550) 

Das Gesetz regelt bauliche Nutzungsbeschrä n-
kungen und baulichen Schallschutz zum Sch utz 
der Bevölkerung vor Fluglärm . 

Luftverkehrs -Ordnung (LuftVO)  
vom 29. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1894)  zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1766) 

Die Verordnung regelt die Bedingungen für Pi-
loten und Luftfahrzeuge fü r die Teilnahme am 
Luftverkehr  

212. DVO - LuftVO  
vom 13. November 2002 (BAnz S.  25 489) wird 
i.d.R. zweimal im Jahr angepasst.  

Mit der Durchführungsv erordnung erfolgt die 
Festlegung von Flugverfahren für An - und Ab-
flüge nach Instrumentenflugregeln zum un d 
vom Flughafen Frankfurt Main.  

Luftverkehrs -Zulassungs-Ordnung (Luft-
VZO) 
Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 19. Juni 
1964 (BGBl. I S. 370 zuletzt geändert durch Arti-

kel 4 der Verordnung vom 07.12.2021  

Die Verordnung regelt die Verkehrszulassung 
von Luftfahrtgeräten sowie das Genehmi-
gungsverfahren für Flugplätze  

Verordnung (EU) Nr.  598/2014  
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 über Regeln und Verfahren 
für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf 
Flughäfen der Union im Rahmen eine s ausge-
wogenen Ansatzes  

Die Verordnung beinhaltet Regeln und Verfah-
ren für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen 
auf Flughäfen der Union im Rahmen eines aus-
gewogenen Ansatzes (Balanced Approached)  

Verordnung über die Datenerfassung und 
das Berechnungsverfah ren für die Fest set-
zung von Lärmschutzbereichen  
(1. FlugLSV)  
Erste Verordnung zur Durchführung des Geset-
zes zum Schutz gegen Fluglärm vom 
27.12.2008 (BGBl. I S.2980), zuletzt geändert 
durch Artikel 101 der VO vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 
S. 1328) 

Die Verord nung regelt die Datenerfassung und 
Berechnungsverfahren für die Ermittlung der 
Lärmbelastung im Hinblick auf die Festsetzung 
von Lärmschutzbereichen.  

Flugplatz -Schallschutzmaßnahmenverord-
nung (2. FlugLSV) 
Zweite Verordnung zur Durchführung  des Ge-
setzes zum Schutz gegen Fluglärm vom 
08.09.2009 (BGBl. I S. 2992) 

Diese Verordnung gilt für die Errichtung von 
schutzbedürftigen Einrichtungen und Wohnun-
gen in dem Lärmschutzbereich eines Flugplat-
zes und für die Erstattung von Aufwendungen 
für bauliche Schallschutz maßnahmen an die-
sen. 

Fluglärm -Außenwohnbereichsentschädi-
gungs -Verordnung (3. FlugLSV)  
Dritte Verordnung zur Durchführung des Ge-
setzes zum Schutz gegen Fluglärm vom 
20.08.2013 (BGBl. I S. 3292) 

Die Verordnung regelt die Höhe einer Außen-
wohnbereichsentschäd igung sowie die Ab-
wicklung des Entschädigungsverfahrens . 

LärmschutzbereichsVO  

Verordnung über die Festsetzung des Lärm-
schutzbereichs für den Verkehrsflughafen 
Frankfurt Main  
vom 30.09.2011 (GVBl. I S. 438) 

Das Fluglärmgesetz fordert die Festsetzung ei-
nes Lärmschutzbereiches, was die Hessische 
Landesregierung mit dieser Verordnung getan 
hat. 



Rechtlicher Hintergrund, nationale Umsetzung und Akteure  28 

² Lärmaktionsplan Hessen (3. Runde) ² Teilplan Verkehrsflughafen Frankfurt Main ² 

Richtlinien des Landes Hessen zur Förde-
rung von Maßnahmen des passiven 
Schallschutzes und der nachhaltigen Kom-
munalentwicklung  
vom 31.12.2012, zuletzt geändert durch  Erlass 
12. Dezember 2017, vom Staatsanzeiger des 
Landes Hessen Nr. 52/2017 vom 25.12.2017,  
S 1503; 

Die Förderrichtlinien ermöglichen das vorzei-
tige Erfüllen der Ansprüche auf Erstattung von 
baulichen Schallschutzmaßnahmen und ge-
währt Zuschüsse über die g esetzlichen Ansprü-
che hinaus. 

Richtlinie des Landes Hessen zur Förde-
rung von Maßnahmen des baulichen 
Schallschutzes in Grundschulen  
vom 17.12.2019 (StAnz. Nr.45 vom 04.11. 2019, 
Seite 1079)  

Die Richtlinie ermöglicht eine Förderung der 
baulicher Schallschu tzmaßnahmen und Lüftun-
gen an Grundschulen und Schulen mit Grund-
schulangebot in der Tag -Schutzzone 2. 

Regionallastenausgleichsgesetz  
RegLastG 
Gesetz über den Regionalen Lastenausgleich 
betreffend den Flughafen Frankfurt Main (Regi-
onallastenausg leichsgeset z ² RegLastG vom 
18.12.2017, GVBl. Hessen Nr. 29/2017  zuletzt 

geändert 12.12.2021 (GVBl. Nr. 53, S 838 ) 

Die Entschädigungsleistungen werden zur Un-
terstützung der nachhaltigen Kommunalent-
wicklung, für Maßnahmen des Fluglärmschut-
zes und / oder zur Verbesseru ng der Lebens-
qualität geleistet.  

Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau 
des Verkehrsflughafens Frankfurt Main,  
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr 
und Landesentwicklung (HMWVL),  
PF-66 p -V- vom 18.12.2007,  

Feststellung des Plans für die bauli che Erweite-
rung des Flughafens Frankfurt Main u. a. um 
eine neue Landebahn Nordwest  

 

3.4  Anwendungsbereich des Lärmaktionsplans  
- Relevante Grenzwerte ² 

Lärmaktionspläne sind aufzustellen, um Lärmprobleme und Lärmauswirkungen aufzuzei-

gen, ohne dass dafür ver bindliche Grenzwerte gelten würden. Die Umgebungslärmrichtli-

nie überlässt die Aufstellung solcher Grenzwerte gerade allein den Mitgliedstaaten und 

stellt überdies die Maßnahmen zu deren Einhaltung zugleich in das Ermessen der zuständi-

gen Behörden. 20 

Solche Grenzwerte, die für Lärmbetroffene subjektiv -rechtlich von Relevanz sein können, 

um Maßnahmen zum Lärmschutz für sich einzufordern, richten sich nach § 14 i.V.m. § 2 Abs. 

2 FluglärmG. Daher ist die Zumutbarkeitsgrenze, für die lärmmindernde Maßnahmen zwin-

gend zu treffen wären, auch nicht anhand geringerer oder überhaupt anderer Lärmwerte 

als derjenigen des § 2 FluglärmG zu bestimmen. 21 Eine Festlegung einer Zumutbarkeits-

grenze beispielsweise anhand der WHO -Werte (45 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts) kommt 

daher hier nicht in Betracht.  

Über diese zwingenden Schutzziele hinaus  sind beim Schutzkonzept für den Flughafen 

Frankfurt aber auch Ziele adressiert, die sich nicht oder nur eingeschränkt über die im Flug-

lärmG normierten Dauerschallpegel oder den in der Lär mkartierung verwendeten L DEN dar-

stellen lassen, die jedoch gleichwohl für den Schutz vor Gesundheitsgefahren, erheblicher 

                                                      
20 VGH Kassel, a.a.O., S. 13 bzw. 14 

21 VGH Kassel, a.a.O., S. 15 
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Belästigung oder sonstiger Nachteile durch Fluglärm wichtig sind, wie zum Beispiel Lärm-

pausen, zeitlich begrenzte Nutzungskonzepte bes timmter Flugrouten oder nicht zuletzt 

eine weitgehend bewegungsfreie Kernnacht zum Schutz des Nachtschlafs.  

Gemäß den oben beschriebenen Vorgaben betrachtet die Lärmaktionsplanung daher zum 

einen die Fläche, in der die für den Flughafen Frankfurt Main anw endbaren Werte des § 2 

Abs. 2 FluglärmG erreicht bzw. überschritten wurden. Das langfristige Ziel der Lärmaktions-

planung ist das Erreichen bzw. die Einhaltung dieser Werte. Maßnahmen der Lärmminde-

rung sind daher für Betroffene mit einer Belastung ab L Aeq Tag = 55 dB(A) und L Aeq Nacht  = 

50 dB(A) zu entwickeln.  

Zum anderen beschreibt der  hier vorliegende Plan aber auch einen großen Teil von Maß-

nahmen, die unterhalb dieser Werte liegende Betroffenheit adressieren.  So spielt beispiels-

weise die Frage eine Rol le, wo im Sinne eines möglichst zielgerichteten Lärmschutzes eine 

Bündelung von Überflügen erfolgen sollte, insofern müssen verschiedene Lärmschutzziele 

bei Maßnahmen und in der Lärmaktionsplanung in bestimmten Fällen auch gegeneinander 

abgewogen werden.  

Auch hat der Anwendungsbereich des Lärmaktionsplans keine Relevanz bei der Beteiligung 

der Öffentlichkeit (vgl. Kapitel 9). Denn der Fluglärm und die gegen diesen Fluglärm ge-

planten aktiven Minderungsmaßnahmen wirken auch außerhalb der vorgenannten Fläche 

auf andere Flächen ein. Daher sollen Lärmbetroffene auch außerhalb des zuvor beschrie-

benen Gebiets als Öffentlichkeit beteiligt werden, um sie über die Belastungssituation zu 

informieren und in den Stand zu versetzen, lärmmindernde Maßnahmen geltend zu mac hen 

und geplante Maßnahmen beurteilen zu können. Auch im Sinne der Verständlichkeit wird 

es für notwendig erachtet, die Lärmminderungsmaßnahmen und ihre Wirkungen nicht nur 

auf die nach § 2 Abs. 2 FluglärmG festgelegte Fläche beschränkt darzustellen. An de r Öf-

fentlichkeitsbeteiligung zum Lärmaktionsplan Flughafen Frankfurt Main kann sich daher 

jede Person beteiligen. Dabei gilt, dass selbstverständlich auch jede Einwendu ng geprüft 

und gewürdigt wird.   
 

3.5  Vorgaben durch die Raumordnung  

Auf raumplanerischer Ebe ne kann einer neuen oder stärkeren Lärmbelästigung vorgebeugt 

werden. Auch können hier bestehende Lärmprobleme gemindert werden . Dabei werden 

die Entstehung und die Ausbreitung von Lärm mit regionalplanerischen Mittel n minimiert 

oder in unschädliche Bereic he verlagert. In Hessen wird d iese Form des Lärmschutzes be-

reits auf der obersten planerischen Ebene, dem Landesentwicklungsplan, berücksichtigt. In 

den Regionalplänen, dem Regionalen Flächennutzungsplan, den Flächennutzungsplänen 

und den Bebauungsplänen setzt sich dies fort. Durch die Regionalplanung und die Bauleit-

planung sollen die notwendigen Flächen für Maßnahmen zum Lärmschutz vor entgegen-

stehender Nutzung gesichert werden.  
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 Der hessische Landesentwicklungsplan  (LEP)22 

Der hessische Landesentwicklungspl an beinhaltet das langfristige räumliche Entwicklungs-

konzept für das Land Hessen. Der Plan trifft Aussagen zum Lärmschutz, die die Vorhabens - 

und Planungsträger (hier insbesondere die Kommunen) bei ihren Planung en beachten bzw. 

berücksichtigen . 

Die in dem Plan stehenden Grundsätze sind von  öffentlichen Stellen bei raumbedeutsamen 

Planungen zu berücksichtigen, Ziele sind zu beachten . 

¶ Siedlungsentwicklung und Flächenvorsorge  

Im Bereich der Siedlungsentwicklung und Flächenvorsorge wurde der folgende Grundsatz 

zum Lärmschutz festgelegt  (Grundsatz G3.3-1): 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen die hierfür vorgesehenen Flä-

chen einander so zugeordnet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm 

auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohne n dienenden Gebiete sowie auf sons-

tige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. Lärmvorbelastungen 

sind zu berücksichtigen. Einer Zunahme des Lärms ist so weit wie möglich entgegenzuwir-

ken. Auf die Nachtruhe der Bevölkerung ist in bes onderem Maße Rücksicht zu nehmen.  

Idealerweise wird die Siedlungsstruktur im Umfeld eines Großflughafens so geplant, dass 

die Siedlungsgebiete außerhalb der Gebiete liegen, die durch den An - und Abflug verkehr 

stark lärmbelastet sind. Im Be reich des Flughaf ens Frankfurt Main sind die Gebiete um den 

Flughafen bereits stark besiedelt, so dass hier der Fokus darauf liegt Neuansiedlungen zu 

vermeiden. Daher wurde im Kapitel Siedlungsentwicklung und Flächenvorsorge ² Lärm-

schutz das folgende Ziel festgelegt (Ziel Z3.3-4): 

In der Umgebung des Flughafens Frankfurt Main ist zum Schutz gegen Fluglärm im Regio-

nalplan ein Siedlungsbeschränkungsgebiet festzulegen, in dem aus Vorsorge zum Schutz 

vor Fluglärm eine Bebauung im Sinne einer Besiedlung zu Wohnzwecken nicht zulä ssig ist. 

Bauflächen in geltenden Bebauungsplänen und innerhalb des Siedlungsbestandes bleiben 

von dieser Regelung unberührt. Die äußere Begrenzung des Siedlungsbeschränkungsge-

bietes für den Flughafen Frankfurt Main ergibt sich aus der Umhüllenden der ener gieäqui-

valenten Isophonenlinie unter Annahme von L Aeq  Tag 55 dB(A) und LAeq Nacht 50 dB(A), 

berechnet auf Basis von 701.000 Bewegungen pro Jahr; berechnet nach den Flughafen -

Fluglärm -Hinweisen der  Bund/Länder -Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI),  

2011. Diese Werte gelten noch nicht. Sie gelten erst, wenn sie im Rahmen der Neuaufstel-

lung des Regionalplan/RegFNP Südhessen umgesetzt werden.  

In der Begründung steht zudem, dass der Träger der Regionalplanung  bzw. der Träger der 

Regionalen Flächennutzun gsplanung mittels eines Siedlungsstrukturkonzeptes auf eine 

ausgewogene siedlungsstrukturelle Entwicklung des Flughafenumfeldes, unter besonderer 

Berücksichtigung des vorsorgenden Schutzes der Wohnbevölkerung vor Fluglärm, hinwir-

ken soll. 

                                                      
22 GVBL. 2018, S. 398, https://landesplan ung.hessen.de/lep -hessen/landesentwicklungsplan , abgerufen am 

07.05.2020  

https://landesplanung.hessen.de/lep-hessen/landesentwicklungsplan
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Abbildung 2: Siedlungsbeschränkungsgebiet Flughafen Frankfurt Main  © HMWEVW 23 
 

 

¶ Infrastrukturentwicklung Luftverkehr  

Im Landesentwicklungsplan wird bei der Planung der weiteren Entwicklung des Flughafens 

der Lärmschutz berücksichtigt.  

In Bezug auf die Nachtruhe steht dort, dass die Rücksichtnahme auf die Nachtruhe der Be-

völkerung ... Àvon herausragender und in den Randstunden der Nacht von besonderer Be-

deutung für den Flughafen  Frankfurt Main  akl*´ (Grundsatz G5.1.6-3) 

=]k P]al]j]f kgdd ¯ Àdie Ausdehnung der erheblich von Fluglärm betroffenen Fläche be-

grenzt werden. Sie soll gegenüber dem aktuellen Niveau nicht mehr wesentlich anwach-

sen.  ́(Grundsatz G5.1.6-4). 

Im Landesentwicklungsplan wurde zudem das Ziel formuliert, dass Àin einem Lärmminimi e-

rungsplan jeweils alle fünf Jahre, auf Grundlage der tatsächlichen Lärmentwicklung, mögli-

che Maßnahmen für Reduktionspotenziale sowie eine Prognose zur Ausdehnung der er-

heblich von Fluglärm betroffenen Fläche darzustellen ist.  ́(Ziel Z5.1.6-5) 

ÀDie besteh ende Anbindung des Flughafen s Frankfurt Main an den Schienenfern - und -re-

gionalverkehr soll perspektivisch noch weiter verbessert und ausgebaut werden, um die 

                                                      
23 Hintergrundkarte: Geobasis -DE / BKG 2018, GIS: HMWEVW, Ref. I3, abgerufen am 14.11.2018  
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Verlagerung von Kurzstrecken - und Zubringerflügen auf die Schiene für Passagiere attraktiv 

zu gestalten und so eine zunehmend intermodale Verkehrsmittelwahl ermöglichen zu kön-

nen.  ́(Grundsatz G5.1.6-6) 

ÀDie ÖPNV-Anbindung des südlichen Flughafenbereiches soll bedarfsgerecht entwickelt 

und verbessert werden. Die Anbindung des Terminals 3 an die Riedbah n soll durch die Re-

gionalplanung konkretisiert und regionalplanerisch gesichert werden *´ (Grundsatz G5.1.6-

7). Dadurch kann auch der Sekundärlärm ausgehend vom Straßenverkehr verringert wer-

den. 

 

¶ Lärmobergrenze  

Das Land Hessen, die Flughafenbetreiberin Frap ort AG, die Fluglärmkommission Frankfurt, 

die beiden Homebase Carrier Lufthansa Group  und Condor, der Airline -Verband BARIG 

und das Forum Flughafen und Region haben in gemeinsamer Verantwortung für die Ent-

wicklung des Flughafens Frankfurt Main und der Rhei n-Main-Region am 07.11.2017 freiwil-

da_ \Yk _]e]afkYe] ¿;ĉf\fak ^ĉj ]af] EŅjegZ]j_j]fr]¶ ^ĉj \]f ?dm_`Y^]f ?jYfc^mjl FYaf 

etabliert. Die durch startende und landende Luftfahrzeuge am Flughafen Frankfurt Main zu 

erwartende Fluglärmbelastung soll demnach die im Planfeststellungsbeschluss vom 

18.12.2007 für den sogenannten Ausbaufall prognostizierte Fluglärmbelastung bei Errei-

chen des hier unterstellten Flugbewegungsaufkommens von 701.000 Bewegungen pro 

Jahr deutlich unterschreiten. Jährliche Monitoringberichte 24 sollen dies überprüfen.  

Die Lärmobergrenze ist im Landesentwicklungsplan (LEP) verankert. Sie setzt den Grund-

satz in Planziffern G5.1.6-4 und das Ziel in Planziffer Z5.1.6-5 um. Das Bündnispapier  zur 

Lärmobergrenze 25, ist eine freiwillige Maßnahme, welche  eine Umsetzung des Grundsatz 

G5.1.6-4 und des Ziel Z5.1.6-5 darstellt.  

Die Lärmobergrenze  wird durch zwei Flächenkriterien in Hektar definiert. Ziel ist, dass beide 

Kriterien eingehalten bleiben. Die Lärmobergrenze orientiert sich dabei  an den Werten des 

Fluglärmschutzgesetzes für Ausbauflughäfen für die Tag-Schutzzone 1 bzw. 2, wobei die 

prognostizierte Belastung jeweils um mindestens 1,8 dB(A) unterschritten bleiben soll. Die 

Begrenzung des zweiten Flächeninhalts soll sicherstellen, dass die Größe der hö chstbe-

troffenen Flächen begrenzt bleibt. Es soll also vermieden werden, dass eine etwaige Ver-

kleinerung von weniger betroffenen Flächen zu Lasten der höherbetroffenen Flächen er-

folgt. (Siehe auch Kapitel 10.3.3 und 10.7.2 ). 

  

                                                      
24https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/monitoring_laermobergrenze_2018_0.pdf  ab-

gerufen am 07.05.2020  

25https://wirtschaft.hessen.de/pressearchiv/pressemitteilung/fluglaerm -gemeinsam -begrenzen -das-media-

tionsergebnis -vollenden , abgerufen am 28.09.2020   

https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/171106_prasentationlog.pdf , abgerufen am 

28.09.2020  

https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/monitoring_laermobergrenze_2018_0.pdf
https://wirtschaft.hessen.de/pressearchiv/pressemitteilung/fluglaerm-gemeinsam-begrenzen-das-mediationsergebnis-vollenden
https://wirtschaft.hessen.de/pressearchiv/pressemitteilung/fluglaerm-gemeinsam-begrenzen-das-mediationsergebnis-vollenden
https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/171106_prasentationlog.pdf
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Tabelle 2: Werte der Lärmobergrenze  

 Planfeststellungsbeschluss  
Prognose 

Bündnispapier  
Lärmobergrenze 26 

Fläche in Hektar >LA eq 6-22, 60 
dB(A) (höchstbetroffenes Gebiet)  

12.758 8.815 

Fläche in Hektar >LA eq 6-22, 55 
dB(A) (hoch betroffenes Gebiet)  

29.994 22.193 

 

 Regionalpläne und regionaler Flächennutzungsplan 27 

Die Regionalpläne konkretisieren den Landesentwicklungsplan und treffen  räumlich und 

sachlich bestimmte Festlegungen der Raumordnung . Im Ballungsraum Frankfurt a . M. sind 

Regionalplan und Flächennutzun gsplan zu einem gemeinsamen Planwerk zusammenge-

fasst, dem Regionalen Flächennutzungsplan FrankfurtRheinMain.  

Der Lärmschutz am Flughafen  Frankfurt  Main wird hier wie folgt konkretisiert:  

Durch die Festlegung des Siedlungsbeschränkungsgebiets  soll Lärmkonf likten vorgebeugt 

werden, indem die Festlegung  von Wohnbauflächen in stark lärmbelasteten Bereichen aus-

geschlossen werden soll:  

¶ Bei der Bauleitplanung in der Um gebung des Flughafen s Frankfurt Main À̄  kaf\ die 

in der Karte 28 \Yj_]kl]ddl]f ¿La]\dmf_kZ]k[`jŅfcmf_k_]Za]l]¶ zu beachten. In die-

sen Gebieten ist die Ausweisung neuer Wohnbauflächen und Mischgebiete im Rah-

men der Bauleitplanung nicht zulässig. Bauflächen in geltenden Bebauungsplänen 

und Flächen innerhalb des Siedlungsbestandes für städtebauliche Umstr ukturie-

rungsmaßnahmen bleiben von dieser Regelung unberührt .́ (Ziel Z3.4.4 des LEP 

Hessen) 

Die Verlagerung von Kurzstreckenflügen auf die Schiene  als auch die perspektivische Ent-

lastung durch den Flughafen Frankfurt -Hahn ist der Inhalt des folgenden Ziel es des 

RPS/RegFNP 2010 

ÀDie Verknüpfung des Flughafen s Frankfurt Main mit dem Schienenfern - und -regionalver-

kehr ist auszubauen. Die Zusammenarbeit mit dem Flughafen Frankfurt -Hahn in Rheinland -

Pfalz ist zu vertiefen*´ (Ziel Z5.5-3). 

Die Verlagerung des Autov erkehrs (Sekundärlärm)  vom und zum Flughafen Frankfurt Main 

auf die Schiene soll durch folgende Punkte des RPS/RegFNP 2010erreicht werden:  

¶ ÀZur Verbesserung der Anbindung des südhessischen Wirtschaftsraumes ist eine di-

rekte Schienennahverkehrsverbindung au s dem Raum Bergstraße über den Haupt-

bahnhof Darmstadt zum Frankfurter Flughafen zu realisieren.  ́(Ziel Z5.1-7) 

                                                      
26 https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/2017 -11-07_log -buendnispapier_final.pdf , ab-

gerufen am 17.03.2021  

27 https://landesplanung.h essen.de/regionalpl%C3%A4ne/s%C3%BCdhessen/plantext -zum-download , abge-

rufen am: 07.05.2020  

28 https://landesplanung.hessen.de/lep -hessen-allgemein , abgerufen am 19.04.2021  

https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmwvl/2017-11-07_log-buendnispapier_final.pdf
https://landesplanung.hessen.de/regionalpl%C3%A4ne/s%C3%BCdhessen/plantext-zum-download
https://landesplanung.hessen.de/lep-hessen-allgemein
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¶ ÀDie Anbindung des am  Flughafen  Frankfurt Main geplanten Terminals 3 an das S -

Bahn- und Regionalverkehrsnetz ist anzustreben.  ́(Grundsatz G5.1-14) 

Auf die Nachtruhe  wird Rücksicht genommen:  

ÀBei der Erweiterung des Flughafen s Frankfurt Main über das bestehende Start - und Lande-

bahnsystem hinaus ist auf die Nachtruhe der Bevölkerung in besonderem Maße Rücksicht 

zu nehmen. Die verbindliche Festlegung der Nachtflugbeschränkungen erfolgt in den Ver-

fahren nach dem Luftverkehrsgesetz.  ́(Ziel Z5.5-4 des RPS/RegFNP 2010) 

 Bauleitplanung, Flächennutzungsplan und Bebauungsplan  

Auf kommunaler Ebene sind die Vorgaben der Landes - und Regionalplanung 29 im Rahmen 

der  Bauleitplanung 30 umzusetzen. Die Bauleitplanung bestimmt im Wesentlichen die Rah-

menbedingungen für den Bau von Wohnungen, die Ansiedlung von Gewerbebetrieben o-

der die Erhaltung lebendiger Innenstädte und grüner  Freiräume. Dies geschieht durch das 

Aufstelle n von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen. Der Flächennutzungsplan 

gliedert für das gesamte Gemeindegebiet die Art der Nutzung der Flächen. Der Bebau-

ungsplan wird aus dem Flächennutzungsplan entwickelt und konkretisiert u.a. die Vorgaben 

für neue Baugebiete.  

Hierbei sollen schädliche Umwelteinwirkungen soweit wie möglich vermieden werden und 

die Belange des Umweltschutzes und somit auch der Immissionsschutz berücksichtigt wer-

den. 

Durch die Bauleitplanung  soll bei Planungsvorhaben (z.B. von Neubaugebie ten) durch ei-

nen angemessenen Abstand von Wohngebieten  zu Lärmquellen , zu öffentlich genutzten 

Gebäuden und zu Freizeitgebieten eine erhebliche Beeinträchtigung vermieden werden. 

Als anzustrebende Immissionswerte werden die Orientierungswerte des Beiblatte s 1, der 

=BG -4,,1 ÀL[`Yddk[`mlr ae LlŅ\l]ZYm´( rm_jmf\] _]d]_l* DĚff]f \a] Hja]fla]jmf_ko]jl] 

aufgrund der örtlichen Begebenheiten nicht über Mindestabstände eingehalten werden, 

sollen Möglichkeiten des aktiven Schallschutzes berücksichtigt werden.  

Durch den Flächennutzungsplan  können die lärmverursachenden Bereiche (Verkehr, Ge-

werbe, etc.) und die vor Lärm zu schützenden Bereiche (Wohnen, Erholungsgebiete, etc.) 

sowie Flächen, die direkt dem Schutz vor Lärm dienen, abgegrenzt werden, siehe § 5 Abs. 

2 BauGB sowie § 50 BImSchG. 

Im Bebauungsplan  können Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkun-

gen festgelegt werden, siehe § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB und § 3 Abs. 1 i.V.m. § 50 BImSchG.  

Die Verkehrsträger sind für ausreichenden Lärmschutz verantwortlic h, wenn sie an vorhan-

dene Wohnbebauung heranrücken. Dagegen müssen die Kommunen für den Lärmschutz 

sorgen, wenn sie Wohn - und Mischgebiete im  Einflussbereich von vorhandenem  Verkehrs-

lärm ausweisen. 

                                                      
29 HLPG (Hess. Landesplanungsgesetz)  

30 BauGB (Baugesetzbuch) 
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3.6  Zuständige Behörden , befasste Gremien und weitere Akteure  

 Überblick über die Akteure 31 

 

Abbildung 3: Akteure im Bereich Schallschutz am Flughafen Frankfurt Main  
 

 Zuständigkeiten bei der Lärmminderungsplanung  

Nach § 47 d Abs. 1 Nr. 1 BImSchG stellen die zuständigen Behörden u.a. für Gro ßflughäfen 

Lärmaktionspläne auf. Gemäß § 47 e Abs. 1 BImSchG sind dies die Gemeinden oder die 

nach Landesrecht zuständigen Behörden .  

In § 1 Abs. 1 der Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung ² ImSchZuV) des Landes Hes-

sen wird als zuständige Behörde für den Vollzug des BImSchG das Regierungspräsidium 

genannt. Da der Flughafen Frankfurt Main im Regierungsbezirk des RP Darmstadt liegt, ist 

                                                      
31 Kurzprofil aller Akteure siehe  Anhang.  
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dieses demnach auch zuständig für die Aufstellung / Fortschreibung des vorliegenden 

Lärmaktionsplans.  

Für die Ausarbeit ung der Lärmkarten ist in Hessen das Hessische Landesamt für Natur, Um-

welt und Geologie (HLNUG) zuständig (§ 47 c Abs. 1 BImSchG in Verbindung mit § 3 Nr. 1 

f ImSchZuV). 

 Fachbehörden für den Luftverkehr  

Die wesentlichen Regelungen zum Luftverkehr werden a uf internationaler Ebene getroffen  

und fließen dann in nationales Recht ein. Die Rechtsetzungskompetenz für den Luftverkehr 

und damit den aktiven und passiven Schallschutz an Flughäfen oblie gen dem Bund. Inso-

fern sind die Gestaltungsmöglichkeiten des Lande s begrenzt.  

 
Abbildung 4: Fachbehörden im Luftverkehr vom internationalen Recht bis Länderrecht  

 

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen  (HMWEVW) ist als 

Planfeststellungsbehörde für die planungsre chtliche Genehmigung (sog. Planfeststellung 

nach § 8 Luftverkehrsgesetz) des Ausbaus des Frankfurter Flughafens zuständig . In die Zu-

ständigkeit des Ministeriums fällt auch jede Änderung der genehmigten Planung. Weiterhin 

ist das HMWEVW für die Genehmigung der Flughafenentgelte  (§ 19b Luftverkehrsgesetz)  

zuständig.  Den Lärmschutzbereich zum Flughafen Frankfurt Main setzt die Hessische Lan-

desregierung durch Verordnung fest. Federführende Behörde ist hierbei ebenfalls das 

HMWEVW. Die Zuständigkeit für die Einr ichtung der Fluglärmkomm ission liegt ebenfalls 

beim HMW EVW. Schließlich ist auch die örtliche Luftaufsicht, die unter anderem für die 

Überwachung der Nachtflugbeschränkungen und Erteilung von Ausnahmegenehmigun-

gen z.B. für verspätete Abflüge zuständig ist,  im HMWEVW angesiedelt.  

Die Fluglärmschutzbeauftragte  des HMWEVW hat die Aufgabe, Maßnahmen zur Fluglärm-

bekämpfung vorzuschlagen und vorzubereiten. Sie unterrichtet und berät das Ministerium 

und wirkt an der Überwachung der Lärmschutzvorschriften mit.  
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Für die Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen vorgeschriebene Flugrouten oder 

²höhen ist das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung  (BAF) zuständig. Die Auswertung und 

Verfolgung von Verstößen gegen das Nachtflugverbot liegt in der Zuständigkeit des Regie-

rungspräsidiums Darmstadt . Beschwerden nimmt auch die Fluglärmschutzbeauftragte  des 

HMWEVW entgegen.  

Für die Festlegung von Flugverfahren einschließlich der Flugrouten und Flughöhen ist das 

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung  (BAF) zuständig. Bei Flugverfahren, die von Bedeu-

tung für den Schutz von Fluglärm sind, holt sich das BAF zudem eine Stellungnahme des 

UBA ein. Mit der Planung und Ausarbeitung der Verfahren ist die Deutsche Flugsicherung 

GmbH (DFS) betraut. Die DFS und das BAF werden bei fluglärmreleva nten Vorhaben von 

der Kommission zur Abwehr des Fluglärms  für den Flughafen Frankfurt Main (näheres siehe 

Kapitel 3.6.4) beraten.  Die folgende Abbildung stellt den Ablauf bei der Festlegung von 

Flugverfahren dar.  

 
Abbildung 5: Prozess der Festlegung von Flugverfahren auf Grundlage der Zulassungsentscheidung des Lan-

des für den Flugplatz © BAF 
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 Fluglärmkommission  Frankfurt (FLK) 32 

Die Bildung von Fluglärmkommissionen ist bundesweit  für alle größeren Flughäfen gesetz-

lich vorgegeben . Die Aufgaben sowie die Zusammensetzung der Fluglärmkommission sind 

in § 32 b Luftverkehrsgesetz geregelt. Nach dieser Vorschrift wird eine Fluglärmkommission 

gebildet zur Beratung   

¶ der örtlichen Genehmigungsbe hörde , in Hessen ist das das Hessische Ministerium 

für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen (HMWEVW),   

¶ des Bundesaufsichtsamtes für Flugsicherung (BAF) sowie  

¶ der örtlich zuständigen Flugsicherung , hier ist das die DFS - Deutschen Flugsiche-

rung GmbH in Langen  

über Maßnahmen zum Schutz gegen Fluglärm und gegen Luftverunreinigungen durch Luft-

fahrzeuge für Verkehrsflughäfen, für die ein Lärmschutzbereich festzusetzen ist.  

Typische Beispiele für das Aufgabenspektrum der Fluglärmkommission sind Beratungen z u 

folgenden Themen:  

¶ Flugroutenfestsetzung  

¶ aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen  

¶ Monitoring  

¶ Lärmschutzbereich, Regionalfonds und Kompensationen  

¶ Entgeltordnung  

¶ Lärmaktionsplanung  

¶ Fluglärm -Messstationen 

¶ Luftverunreinigungen, u. a. Ultrafeinstaub  

Die Arbeit d er Fluglärmkommission soll den beratenen Institutionen für die von ihnen zu 

treffenden Entscheidungen das besondere Fachwissen, die Ortskenntnis und den Sachver-

stand der FLK-Mitglieder zur Verfügung stellen. Neben der Beurteilung von vorgelegten 

Maßnahmenvorschlägen ist die Fluglärmkommission zudem berechtigt, eigene Maßnah-

men zu entwickeln und vorzuschlagen.  Halten die beratenen Institutionen  die vorgeschla-

genen Maßnahmen für nicht geeignet oder für nicht durchführbar, müssen sie dies gegen-

über der Fluglä rmkommission begründen.  

Die Fluglärmkommission Frankfurt ist ein unabhängiges Beratungsgremium. Die Aufgaben-

wahrnehmung durch die Geschäftsführ erin der Fluglärmkommission erfolgt weisungsunab-

hängig von der zuständigen Genehmigungsbehörde 33. Die Fluglärmkom mission wird von 

einem Vorstand geleitet, der von den Mitgliedern aus ihrer Mitte für vier Jahre gewählt 

wurde und aus der oder dem Vorsitzenden, zwei Stellvertreter innen und Stellvertreter  sowie 

bis zu sechs weiteren Vorstandsmitgliedern besteht. Beschlus sgremium der Fluglärmkom-

                                                      
32 Internetportal: www.flk-frankfurt.de    

33vgl.https://www.flk -frankfurt.de/eigene_dateien/flk/geschaeftsordnung/geschaeftsord-

nung__stand_1.1.2021.pdf , abgerufen am 09.06.2021  

http://www.flk-frankfurt.de/
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/flk/geschaeftsordnung/geschaeftsordnung__stand_1.1.2021.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/flk/geschaeftsordnung/geschaeftsordnung__stand_1.1.2021.pdf
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mission ist das gesamte Plenum, welches im Rahmen von in der Regel fünf Sitzungen jähr-

lich berät. Bei der Beschlussfassung über Beratungsergebnisse hat jedes Mitglied der Flug-

lärmkommission ein Stimmrecht. Die Beratungsergebnisse un d alle Beratungsunterlagen 

der Fluglärmkommission Frankfurt werden unmittelbar im Anschluss an die Sitzungen auf 

der Internetseite www.flk -frankfurt.de  veröffentlicht und sind rückwirkend bis zum Jahr 2009 

vollständig und dauerhaft abrufbar. Auch die Stellungnahmen der Fluglärmkom mission 

Frankfurt zu den jeweiligen Themen können  hier34 abgerufen werden.  

Die aktuell 48 Mitglieder der Fluglärmkommission werden von der zuständigen Genehmi-

gungsbehörde auf Vorschlag der  jeweiligen Entsendestelle (Kommune etc.) für vier Jahre 

berufen. Die Kriterien für die Mitgliedschaft werden von der Genehmigungsbehörde im Be-

nehmen mit der Fluglärmkommission  festgelegt 35. 

Die Frankfurter Fluglärmkommission besteht aktuell aus 36: 

¶ Vertreter n der von Fluglärm betroffenen  Kommunen und Landkreise  aus Hessen, 

Rheinland-Pfalz und Bayern:  

Kommunen: Bischofsheim, Büttelborn, Darmstadt, Erzhausen, Flörsheim, Frankfurt, 

Gernsheim, Ginsheim -Gustavsburg, Griesheim, Groß -Gerau, Groß-Zimmern, Hanau, 

Hattersheim, Heusenstamm (vertritt auch die Kommunen Hainburg, Obertshausen, 

Rodgau und Seligenstadt), Hochheim, Kelsterbach, Maintal, Mainz, Mörfelden -Wall-

dorf, Mühlheim, Nauheim, Neu -Isenburg, Offenbach, Pfungstadt, Raunheim, Ried-

stadt, Roßdorf, Rüsselsheim, Trebur, Weiterstadt, Wiesbaden,   

Landkreise: Landkreis Alzey -Worms, Landkreis Aschaffenburg, Landkreis Darm-

stadt-Dieburg, Landkreis Groß -Gerau, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Land-

kreis Mainz-Bingen, Landkreis Offenbach, Rheingau -Taunus-Kreis, Wetteraukreis 

¶ Hessischer Industrie- und Handelskammertag e.V.  

¶ BARIG (Board of Airline Representatives in Germany) e.V.,  

¶ Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. (örtl. und überörtl. Vertreter),  

¶ Condor Flugdienst GmbH,  

¶ Deutsche Lufthansa AG,  

¶ Fraport AG,  

sowie einigen (nicht stimmberechtigten) ständigen Sitzungsteilnehmern und Gästen.  

=a] ?dm_dŅjecgeeakkagf]f kaf\ af \]e Zmf\]ko]al]f @j]eame À:jZ]alk_]e]afk[`Y^l 

=]mlk[`]j ?dm_dŅjecgeeakkagf]f´ %:=?& organisiert . Die ADF gibt regelmäßig fachliche 

Stellungnahmen zu Möglichkeiten der Verbesserung des Fluglärmschutzes ab . Vorsitz und 

Geschäftsführung der ADF werden seit vielen Jahren vom Vorsitzenden und der Geschäfts-

führerin der Fluglärmkommission Frankfurt wahrgenommen. Die Stellungnahmen der 

                                                      
34 https://www.flk -frankfurt.de/seite/de/flk/036/ -/Stellungnahmen.html , abgerufen am 09.06.2021  

35https://www.flk -frankfurt.de/eigene_dateien/mitglieder/hess._verkehrsministerium__kriterien_mitglied-

schaft_ab_1.1.2020_final.pdf  , abgerufen am 09.02 .22 

36 https://www.flk -frankfurt.de/seite/de/flk /44/ -/Mitglieder.html , abgerufen am 20.05.21  

http://www.flk-frankfurt.de/
https://www.flk-frankfurt.de/seite/de/flk/036/-/Stellungnahmen.html
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/mitglieder/hess._verkehrsministerium__kriterien_mitgliedschaft_ab_1.1.2020_final.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/eigene_dateien/mitglieder/hess._verkehrsministerium__kriterien_mitgliedschaft_ab_1.1.2020_final.pdf
https://www.flk-frankfurt.de/seite/de/flk/44/-/Mitglieder.html
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ADF37 können ebenfalls  auf der Internetseite der Fluglärmkommission Frankfurt abgerufen 

werden.  

 Forum Flughafen und Region (FFR) 38 

Das Forum Flughafen und Region (FFR) wurde 2008 als Nachfolgeorganisation des Regio-

nalen Dialogforums gegründet. Ziel des FFR ist die Fortführung d es Dialogs zwischen der 

Region und der Luftverkehrswirtschaft über die Auswirkungen des Luftverkehrs auf die 

Rhein-Main-Region. Seine Geschäftsstelle ist die Gemeinnützige Umwelthaus GmbH. Das 

FFR besteht aus folgenden Organisationseinheiten: Expertengremi um Aktiver Schallschutz 

(ExpASS), Konvent Flughafen und Region sowie dem Umwelt - und Nachbarschaftshaus. 

Entscheidungen werden in einem übergeordneten Koordinierungsrat getroffen.  

 
Abbildung 6: Struktur des Forum Flughafen und Region  © UNH 

 

Vorsitz des Forum Flughafen und Region 39 

Den Vorsitz des Forum Flughafen und Region hat der dreiköpfige Vorstand. Ihm unterliegt 

die Leitung des Forums einschließlich seiner Gremien. Darüber hinaus haben die drei Vor-

stände den Vorsitz im Koord inierungsrat und im Konvent. Der Vorstand wird gebildet aus 

einem neutralen Mitglied , einem Repräsentanten der Luftverkehrswirtschaft und einem Re-

präsentanten der Kommunen in der Region.  Der Vorstand wird vom hessischen Minister-

präsidenten berufen  (Ausführliche Beschreibung des FFR-Vorstands siehe Fußnote). 

Koordinierungsrat 40 

Der Koordinierungsrat gestaltet die Arbeit des Forums Flughafen und Region. Zu seinen 

Aufgaben gehören an erster Stelle die Beratung und die abschließende Beschlussfassung 

über die Arb eiten des Forums Flughafen und Region und seiner Gremien. Den Vorsitz im 

Koordinierungsrat hat der dreiköpfige Vorstand des Forums Flughafen und Region.  

                                                      
37 https://www.flk -frankfurt.de/seite/de/flk/036/ -/Stellungnahmen.html , abgerufen am 09.06.2021  

38 Internetportal : https://www.forum -flughafen -region.de   

www.forum -flughafen -region.de/gremien/vorstand -und -struktur -des-ffr/  abgerufen am 07 .05.2020 

39 https://www.forum -flughafen -region.de/gremien/vorstand -und -struktur -des-ffr/  abgerufen am 07.05.2020  

40 https://www.forum -flughafen -region.de/gremien/koordinierungsrat/  abgerufen am 07.05.2020  

https://www.flk-frankfurt.de/seite/de/flk/036/-/Stellungnahmen.html
https://www.forum-flughafen-region.de/
http://www.forum-flughafen-region.de/gremien/vorstand-und-struktur-des-ffr/
https://www.forum-flughafen-region.de/gremien/vorstand-und-struktur-des-ffr/
https://www.forum-flughafen-region.de/gremien/koordinierungsrat/
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Expertengremium Aktiver Schallschutz (ExpASS) 41 

Das Expertengremium Aktiver Schallschutz ist ein sachori entiertes , in seiner Arbeit unab-

hängiges  Arbeitsgremium. Es ist mit Vertretern von Institutionen und Kommunen besetzt, 

deren Fachkenntnisse und Erfahrungen notwendig sind, um lärmreduzierende Maßnahmen 

zu entwickeln. Sie agieren jedoch nicht als Vertreter ihrer Institutionen. Die Mitarbeit in dem 

Gremium ist freiwillig ² eine gesetzliche Verpflichtung dazu gibt es nicht. Der hessische Mi-

nisterpräsident beruft die Mitglieder. Die jeweiligen Institutionen haben ein Vorschlags-

recht. Die Berufung erfolgt auf de r Basis der Einschätzung der notwendigen Expertise.  

Das ExpASS erarbeitet Maßnahmen zur Reduzierung des Fluglärms. Die Vorschläge zum 

aktiven Schallschutz, die Ergebnisse des Anti -Lärm-Pakts42 und das Arbeitsprogramm der 

Fluglärmkommission bilden die Grundl agen für die Arbeit des Expertengremiums Aktiver 

Schallschutz. Viele Vorschläge stammen auch aus den Vorarbeiten des Mediationsverfah-

rens und des Regionalen Dialogforums.  

Konvent Flughafen und Region 43 

Der Konvent des FFR hat die Aufgabe, einen konstruktive n Dialog mit der Region zur Ent-

wicklung des Flughafens zu führen. Der Konvent nimmt Berichte entgegen, erörtert Themen 

und Sachverhalte und unterstützt die Entscheidungsfindung im Koordinierungsrat. Er ist je-

doch kein Beschlussgremium.  

Der Konvent besteht aus ca. 60 Mitgliedern, die von den betroffenen Kommunen, von der 

Luftverkehrsseite, der Landespolitik (Parteien), Umwelt - und Naturschutzverbänden, Bür-

gerinitiativen, Fachverbänden, Gewerkschaften und Kirchen vorgeschlagen und vom hessi-

schen Ministerpräsi denten berufen wurden. Den Vorsitz im Konvent hat der dreiköpfige 

Vorstand des Forums Flughafen und Region.  

¶ Im Konvent werden folgende Themen besprochen:  

¶ Fragestellungen, die mit dem Ausbau des Flughafen s Frankfurt Main im Zusammen-

hang stehen  

¶ Fragestellung en zur luftverkehrswirtschaftlichen Entwicklung  

¶ Lärmentwicklung sowie Maßnahmen und Erfolge im Bereich des aktiven und passi-

ven Schallschutzes 

¶ Regionalfonds  

¶ Immobilienmanagement  

¶ Kompensationen  

¶ Ergebnisse der Monitorings  

¶ Zukunftsentwicklungen der Region und  des Flughafens 

¶ Luftschadstoffe, u. a. Ultrafeinstaub  

  

                                                      
41 https://www.forum -flughafen -region .de/gremien/expertengremium -aktiver-schallschutz/ abgerufen am 

07.05.2020 , eigenes Internetportal : https://www.aktiver -schallschutz.de/   

42 https://www.forum -flughafen -region.de/archiv -mediation -und -rdf/archiv -regionales -dialogforum/der -anti-

laerm-pakt/ , abgerufen am 26.11.2021  

43 https://www.forum -flughafen -region.de/gremien/konvent -flughafen -region/  abgerufen am 07.05.2020  

https://www.forum-flughafen-region.de/gremien/expertengremium-aktiver-schallschutz/
https://www.aktiver-schallschutz.de/
https://www.forum-flughafen-region.de/archiv-mediation-und-rdf/archiv-regionales-dialogforum/der-anti-laerm-pakt/
https://www.forum-flughafen-region.de/archiv-mediation-und-rdf/archiv-regionales-dialogforum/der-anti-laerm-pakt/
https://www.forum-flughafen-region.de/gremien/konvent-flughafen-region/
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Umwelt - und Nachbarschaftshaus 44 

Das Umwelt- und Nachbarschaftshaus (UNH) ist eine Informationsstelle für Bürgerinnen und 

Bürger. Es dient als Dialog - und Monitoring -Zentrum zu den Themen Fluglärm, Aus wirkun-

gen des Flughafens auf die Umwelt und auf die Sozialstruktur.  Zudem dient  das UNH als 

Geschäftsstelle des FFR. 

Aufgabe des Umwelthauses ist das Umwelt -, Fluglärm- und Sozialmonitoring und die allge-

meinverständliche Aufbereitung der Informationen im Z usammenhang mit den Auswirkun-

gen des Flughafens. Das UNH betreibt hierzu elf Messstationen und errechnet den Frank-

furter Fluglärmindex (weitere Informationen finden Sie in Kapitel 6). Ziel ist es, die Kommu-

nikation und die Kooperation zwischen dem Flughafe n Frankfurt Main, seinen Nutzern und 

den Anwohnern kontinuierlich zu verbessern.  

Zudem ist das UNH Gastgeber der internationalen Konferenz ICANA 45, deren Zielgruppe 

Fachleute und Interessierte sind. Nationale und internationale Gastredner referieren hier 

über aktuelle Fragestellungen des aktiven Schallschutzes.  

Trägerin des Umwelt - und Nachbarschaftshauses ist die gemeinnützige Umwelthaus GmbH, 

eine 100  %ige Tochter des Landes Hessen. 

 Kompetenzzentrum für Klima - und Lärmschutz im Luftverkehr  
(CENA)46 

Um den Luftverkehr auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten weiterzuentwickeln, wurde 

das Kompetenzzentrum Klima - und Lärmschutz im Luftverkehr von der Hessischen Landes-

regierung gegründet  und finanziert . Es ist das erste Zentrum dieser Art bundesweit.  

Das Zentrum beschäftigt sich mit den Themen Vernetzung und Kommunikation, nachhalti-

ger Luftverkehr und alternativer Kraftstoff (Power -to-Liquid) . Willkommen zur Mitarbeit sind 

alle Interessierten, z.B. Fluggesellschaften, Flughäfen, Flugsicherung, Verbände, Wissen-

schaft, Regulierungsbehörden und die Hessische Landesregierung sowie Unternehmen in 

der Tourismus -, Speditions -, Mineralöl -, Chemie- und Energiebranche.  

Folgende Aufgaben verfolgt das Kompetenzzentrum:  

¶ Erstellen von innovativen Konzepten zur Zukunft des nachhaltigen Luftverkehrs . 

¶ Die Vernetzung der Akteure aus Wissenschaft und Forschung, Unternehmen der be-

troffenen Wirtschaftsbranchen, Behörden und dem Umweltschutz am Standort Hes-

sen. 

¶ Die Initiierung und Förderung von Modellprojekten und Forschungsvorhaben i n 

den Themenfeldern des Klima -, Immissions-und Lärmschutzes im Luftverkehr sowie 

intermodaler Lösungsoptionen . 

Zu den Schwerpunktprojekten zählen u.a.  

                                                      
44 https://www.umwelthaus.org/  abgerufen am 07.05.2020  

45 https://www.umwelthaus.org/icana/ , abgerufen am 20.05.2021  

46 Internetportal: https://www.cena -hessen.de  

https://www.mobileshessen2030.de/cc -cena, abgerufen am 18.06.2020  

https://www.umwelthaus.org/
https://www.umwelthaus.org/icana/
https://www.cena-hessen.de/
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¶ Einleitung und Ausbau einer Kraftstoffwende im Luftverkehr  

¶ Projekte zur Herstellung und Nutzung synthetischen Kraftstoffs im Power-to-Liquid 

(PtL) Verfahren 

¶ Gestaltung von Prozessen und regulatorischen Rahmenbedingungen für den Einsatz 

von alternativen Kraftstoffen  

¶ Unterstützung der nachhaltigeren Ausgestaltung des Flughafenbetriebs  

¶ Emissionsärmerer Flugzeuge  

¶ Stärkung der Intermodalität: Verkehrskonzepte zur Verlagerung von Verkehren auf 

umweltfreundliche Verkehrsträger  

 Bürgerliches Engagement  

In der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung wurde gefordert, dass neben den in den vorherigen 

Kapiteln beschriebenen Gremien auch politische Initiativen von Seiten der Bürgerinnen und 

Bürger vorgestellt werden.  

Zu den Hauptakteuren bzw. den NGOs , die sich mit den Thema Fluglärm beschäftigen , zäh-

len die Folgenden (alphabetisch, kein Anspruch auf Vollständigkeit):  

¶ BBI Bündnis der Bürgerinitiativen (www.flughafen -bi.de)  

¶ BUND ² Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (www.bund -hessen.net) 

¶ BVF ² Bundesvereinigung gegen Fluglärm e.V. (www.fluglaerm.de)  

¶ DFLD Deutscher Fluglärmdienst e.V. (www.dfld.de)  

¶ VCD ² Verkehrsclub Deu tschland e.V. (www.hessen.vcd.org)  

Aber auch noch zahlreiche NGOs darüber hinaus wirken mit an Veröffentlichungen und 

ausgearbeiteten Konzepten für mehr Lärmschutz beim Luftverkehr  (alphabetisch, kein An-

spruch auf Vollständigkeit):  

¶ Arbeitskreis Flugverkehr  und Umwelt ( www.flugverkehrundumwelt.de ) 

¶ Brot für die Welt ² evangelischer Entwicklungsdienst, Evangelisches Hilfswerk für Di-

akonie und Entwicklung e.V. (www.brot -fuer-die -welt.de)  

¶ DNR ² Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur -, Tier- und 

Umweltschutzorganisationen e.V. ( www.dnr.de ) 

¶ FÖS ² Forum ökologisch -soziale Marktwirtschaft e.V. (www. foes.de)  

¶ Forum Umwelt und Entwicklung (www.forumue.de ) 

¶ Klima-Allianz Deutschland ( www.klima -allianz.de) 

¶ Landesärztekammer Hessen (www.laekh.de)  

¶ NABU ² Naturschutzbund Deutschland e.V. (www. hessen.nabu.de)  

¶ NaturFreunde Deutschlands e.V. ( www.naturfreunde -hessen.de) 

¶ Öko-Institut e.V. (www.oeko.de)  

¶ Robin Wood e.V. (www.robinwood.de ) 

Veröffentlichungen der hier genannten Organisationen sind in Kapitel 10.8 .4 genannt.   

Zudem gibt es zahlreiche Bürgerinitiativen mit dem Ziel der Fluglärmreduzierung im Rhein -

Main Gebiet.  

http://www.flugverkehrundumwelt.de/
http://www.dnr.de/
http://www.klima-allianz.de/
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 Fluglärmbeschwerdestellen  

Zuständig für die Entgegennahme und Bearbeitung von Fluglärmbeschwerden ist für die 

Flughafen Frankfurt Main die Beschwerdestelle der Fraport AG. Dort erfolgt eine erste Vor-

prüfung und ggf. Weitergabe an die jeweils zuständigen Ste llen zur weiteren Prüfung und 

Bearbeitung.  

Fraport AG  

Beschwerdeformular (auch Möglichkeit der Abgabe anonymer Beschwerden) über 

https://www.fra port.com/de/umwelt/schallschutz/haeufige -fragen -fluglaermbe-

schwerde/anfragen.html   

Eine weitere Anlaufstelle für Fluglärmbeschwerden sowie für die Überprüfung, ob rechtli-

che Vorschriften eingehalten wurden oder ob eine Weitergabe zur Prüfung von Ordnungs-

widrigkeiten an die jeweils zuständigen Behörden erfolgt, ist die Fluglärmschutzbeauftragte 

für den Flughafen Frankfurt Main. Dort erfolgen auch systematische Auswertungen und Prü-

fung von Auffälligkeiten unterhalb der Schwelle von Rechtsverstößen. Falls sic h Hinweise 

ergeben, dass z.B. bestimmte Airlines oder Flugbewegungen systematisch von Sollverfah-

ren abweichen, werden die betroffenen Airlines von der Fluglärmschutzbeauftragten mit 

Blick auf Abhilfemaßnahmen einbestellt.  

Fluglärmschutzbeauftragte:  

Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen   

am Flughafen Frankfurt Main, 60549 Frankfurt,   

Tel: 0611 - 815 2523/24 oder Fax: 0611 - 815 2598   

flsb@wirtschaft.hessen.de,  

https: //wirtschaft.hessen.de/Verkehr/Luftverkehr/Organisation -Fluglaermschutz  

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH :  

Am DFS-Campus 10, 63225 Langen,   

Tel: 06103 / 7070,    

fluglaerm@dfs.de  

Bei Flugverfahrensverstößen:   

Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung :  

Referat Luftraum Flugverfahren Recht (LFR),   

Robert Bosch-Straße 28, 63225 Langen,   

Tel: 06103 / 80430,   

lfr@baf.bund.de  

 

https://www.fraport.com/de/umwelt/schallschutz/haeufige-fragen-fluglaermbeschwerde/anfragen.html
https://www.fraport.com/de/umwelt/schallschutz/haeufige-fragen-fluglaermbeschwerde/anfragen.html
mailto:flsb%40wirtschaft.hessen.de
mailto:fluglaerm%40dfs.de
mailto:lfr%40baf.bund.de
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4 Lärm ² physikalische Grundlagen u nd Auswirkungen auf 
den Menschen  

4.1  Physikalische Grundlagen  

Als Lärm werden Schallereignisse bezeichnet, die durch ihre Lautstärke und Art für den 

Menschen störend bzw. belastend oder gesundheitsschädigend wirken.  

Lärm ist eine Umwelteinwirkung, bei der die Unterscheidung zwischen Emission und Immis-

sion sehr wichtig ist. Als Emission werden die Geräusche benannt, die von der Quelle aus-

gehen, hier also vom Flugzeug, das an - und abfliegt. Als Immission werden die Geräusche 

benannt, die an einem bestimmten Ort a nkommen, z.B. den betroffenen Bürgerinnen und 

Bürgern unterhalb der An - oder Abflüge in ihrem Garten oder in ihrer Wohnung.  

Auf der Emissionsseite existieren an Luftfahrzeugen eine Vielzahl von verschiedenen Schall-

quellen, die je nach Geschwindigkeitsnive au mehr oder weniger starken Einfluss auf das 

Gesamtgeräusch haben. Sie werden klassifiziert in  

¶ die Antriebsgeräusche und  

¶ die aerodynamischen Geräusche . 

Die Reduzierung der Immissionen kann durch aktiven Schallschutz bewirkt werden, z.B. 

durch den Einsatz von Flugzeugen mit modernsten lärmärmeren Triebwerken, Vermeidung 

von Schubsetzung oder lärmoptimierte Nutzung von Flugzeugkonfigurationen wie Fahr-

werk und Landeklappen oder die Festlegung neuer  bzw. anderer Flugrouten. Die Reduzie-

rung von Immissionen kann  YZ]j Ym[` \mj[` ÀhYkkan]f L[`Yddk[`mlr´ Z]oajcl o]j\]f( rm 

dem insbesondere der bauliche Schallschutz wie der Einbau besonders schallgedämmter 

Fenster etc. gehört. Die Immission wird zudem durch Absorptionsvorgänge in der Luft und 

durch Abschirmungs - und Reflexionseffekte beeinflusst.  

Die Wahrnehmung von Lärm und dessen Wirkung auf den Menschen wird neben subjekti-

ven Bewertungen von folgenden physikalischen Größen beeinflusst:  

¶ der Schalldruck,  

¶ die Tonhöhe  

¶ die Tonhaltigkeit: einzelne tonale Komponenten im  Geräusch erhöhen die wahrge-

nommene Lautstärke und  

¶ die Impulshaltigkeit: Geräusche mit starken Schwankungen (z.B. Hämmern) werden 

unangenehmer empfunden als Geräusche mit konstanter oder gleichmäßiger Laut-

stärke. 

Der Dynamikbereich der menschlichen Höremp findung, also der Bereich zwischen sehr lei-

sen und sehr lauten Geräuschen, kann nicht mit einem linearen Anstieg des Schalldrucks 

beschrieben werden. Besser geeignet ist hierfür ein logarithmisches Maß. Aus diesem 
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Grund wird in der Akustik häufig ein logar ithmisches Relativmaß, der so genannte Schall-

druckpegel, benutzt. Seine Einheit ist gewöhnlich das Dezibel (dB  (A)) 47. Dieses Maß gibt 

an, wievielmal größer der aktuelle Schalldruck eines Geräusches im Vergleich zur mensch-

lichen Hörschwelle ist. 48 Der Schalldruckpegel einzelner Geräuschquellen ist exemplarisch 

in der folgenden Abbildung dargestellt. Die dargestellten Lärmwerte variieren natürlich zu-

sätzlich abhängig vom Abstand der Lärmquelle zum Ohr und sind nur als Größenordnung 

zu verstehen. 

 
Abbildung 7: Schallquellen und ihre Schalldruckpegel  © BMDV  49  

                                                      
47 Dezibel; d ]j SmkYlr À%:&´ kY_l Ymk( \Ykk ]k ka[` me ]af] \]e e]fk[`da[`]f AĚj]eh^af\]f Yf_]hYkkl] ;])

wertung handelt.  

48 Hörschwelle: Schalldruck von 2*10 -5 Pa bei einer Frequenz von 1 kHz, entspricht 0 dB  (A). Schmerzgrenze: 

beginnt ab einem Schalldruck von 20 Pa, en tspricht 100 dB  (A). 

49 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Broschüre: Lärmschutz im Schienenverkehr, 6. Auf-

lage, abgerufen am April 2019, S.7, https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/E/laermschutz -im-

schienenverkehr -broschuere.pdf?__blob=publicationFile , abgerufen am 29.08.2019  

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/E/laermschutz-im-schienenverkehr-broschuere.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/E/laermschutz-im-schienenverkehr-broschuere.pdf?__blob=publicationFile
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4.2  Menschliche Wahrnehmung  

Als störend empfundene Geräusche werden als Lärm bezeichnet und können als belästi-

gend empfunden werden. Lärm kann so zu Kommunikationsproblemen, Konzent rations-

schwächen und einem Gefühl der Verärgerung führen. Folgende Faktoren sind maßge-

bend, wenn es um die Stärke und die Bewertung der Lästigkeit geht:  

¶ die Tätigkeit (Schlafen, konzentriertes Arbeiten etc.),  

¶ die persönliche Bewertung (z.B. unterschiedlich e Bewertung von Motorradlärm von 

Fahrern und Nichtfahrern)  und  

¶ die persönliche Befindlichkeit (allgemeine Sensibilität, Nervenerkrankungen, Mig-

räne etc.). 

Eine Erhöhung des Schalldruckpegels um 3 dB  (A) ist vom Menschen deutlich wahrnehm-

bar. Eine Erhöhung des Schalldruckpegels von 10 dB  (A) entspricht durchschnittlich einer 

Verdopplung der Lautstärke.  

4.3  Flugl ärm und seine Auswirkungen auf die Gesundheit  

Fluglärm wird  während de s Überflug s der näheren Umgebung des Flughafens , beim Start 

oder der Landung wahrge nommen . Diese Einzelschallereignisse werden allgemein als un-

angenehmer empfunden, als ein gleichmäßiger Lärmteppich. Eine Besonderheit von Flug-

lärm ist die Ausbreitung über ein relativ großes Gebiet. Einzige Möglichkeit für baulichen 

Schallschutz bieten ge schlossene Bauwerke. Der empfundene Grad an Belästigung durch 

Fluglärm steigt mit zunehmenden Pegeln und ist im Vergleich zu Schienen - und Straßen-

lärm deutlich höher.  

Lärm wirkt ab einem bestimmten Schalldruckpegel auch immer auf den menschlichen Or-

ganismus ein. Das vegetative Nervensystem reagiert auf Lärm auch im Schlaf und nach Jah-

ren der Belastung gleich, eine häufig subjektiv empfundene Gewöhnung findet nicht statt: 

Es treten stets die gleichen Stresssymptome wie z.B. der Anstieg des Blutdruckes, die E rhö-

hung der Herz - und Atemfrequenz sowie die Ausschüttung bestimmter (Stress) -Hormone 

auf. Dieser im Laufe der Evolution entwickelte Schutzmechanismus vor drohenden Gefah-

rensituationen kann bei langfristiger Exposition allerdings u.a. zu Herz -Kreislauferkrankun-

gen, chronischem Bluthochdruck, Allergien, Schlafstörungen sowie weiteren gesundheitli-

chen Beeinträchtigungen führen. 50 

Im Folgenden werden die neusten Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung vorgestellt.  

Diese Darstellung dient lediglich der Dokumentat ion des aktuellen umweltpolitischen und 

rechtspolitischen Diskussionsstands zum Thema Verbesserung des Schutzes vor Verkehrs-

lärm und greift damit eine dahingehende  Forderung aus der ersten Öffentlichkeitsbeteili-

gung auf.  

                                                      
50 https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr -laerm/laermwirkung/s tressreaktionen -herz-kreislauf-

erkrankungen, Stand 08.07.2019  
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Durch die Darstellung werden die fü r lärmmindernde Maßnahmen zuständigen Luftfahrt-

behörden nicht verpflichtet, die diskutierten Maßnahmen umzusetzen bzw. zu berücksichti-

gen. 

Hierzu wird auf folgende Quellen Bezug genommen:  

¶ die NORAH-Studie, 

¶ die WHO -Llm\a] ÀLeitlinien für Umgebungslärm für \a] ]mjghŅak[`] K]_agf´( 

¶ eine Studie unter Federführung des Zentrums für Kardiologie der Universitätsmedi-

zin Mainz,  

¶ eine Studie der Universität Basel,  

¶ den Umweltbericht 2020 vom Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) sowie  

¶ Einschätzungen des Umweltbun desamtes (UBA). 

Umweltbericht 2020 des Sachverständigenrates für Umweltfragen 51 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU), ein Beratungsgremium der Bundesregie-

jmf_( cgeel af k]af]e Neo]dl_mlY[`l]f .,., rm \]e L[`dmkk( \Ykk À\]j L[`mlr ngj O]j)

kehrslärm af =]mlk[`dYf\ \]mlda[` n]jZ]kk]jl o]j\]f emkk´ mf\ ^Ykkl \a] Llm\a]f rme 

Thema in der folgenden Grafik zusammen.  

 

 
 

Abbildung 8: Schallemissionen und deren gesundheitliche Auswirkungen  
© SRU (2020): Umweltgutachten 2020. Für eine entschlossene Umweltpolitik in Deutschland und Europa  

  

                                                      
51https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/ DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2020_Umweltgut-

achten_Entschlossene_Umweltpolitik.html , abgerufen am 28.09.2020  

https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2020_Umweltgutachten_Entschlossene_Umweltpolitik.html
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2020_Umweltgutachten_Entschlossene_Umweltpolitik.html
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Die Lärmwirkungsstudie NORAH (2015) 52 

=a] :Zcĉjrmf_ GHK:A kl]`l ^ĉj ÀNoise-Related Annoyance, Cognition, and H]Ydl`´( rm 

=]mlk[` ]loY ÀSmkYee]f`Ņf_] roak[`]f EŅje( ;]dŅkla_mf_( =]fchjgr]kk]f mf\ @esund-

`]al´* :m^ljY__]Z]j \]j Llm\a] akl \a] _]e]affĉlra_] Neo]dl`Ymk @eZA Ydk M]ad \]k nge 

Land Hessen eingerichteten Forums Flughafen und Region, welches die Studie auch zu 

mehr als drei Vierteln f inanziert hat. Ausgeführt wurde sie von einem breit gefäch erten Kon-

sortium verschiedener hochrangiger Lärmwirkungsforscherinnen und -forscher unter Lei-

tung der Ruhr -Universität Bochum. Der gesamte Entstehungs -, Durchführungs - und Aus-

wertungsprozess wurde zudem von einem unabhängigen Beirat Wissenschaftliche Quali-

tätssicherung begleitet, um die wissenschaftliche Breite und Qualität zusätzlich zu überprü-

fen und transparent zu machen. Sämtliche Ergebnisse sowie allgemein verständliche Zu-

sammenfassungen können unter www.lärmstud ie.de  abgerufen werden.  

Die Studie liefert die bis heute umfangreichste Untersuchung der Auswirkungen von Ver-

kehrslärm im Rhein-Main-Gebiet auf die Gesundheit und Lebensqualität der betroffenen 

Wohnbevölkerung und insbesondere die Entwicklung von Grundsch ulkindern. Sie soll po-

litischen Entscheidungen eine belastbare Grundlage geben.  Der Fokus liegt auf Fluglärm, 

aber auch Wechsel - bzw. Kombinationswirkungen von z.B. Straßenlärm und individuellen 

gesundheitlichen Vorbelastungen werden erfasst.  Berücksichtig t wird dabei die individu-

elle Lärmbelastung der letzten 18 Jahre (1996 -2014). Außerdem wurden Vergleichsunter-

suchungen an anderen Flughäfen zur Belästigung der betroffenen Bevölkerung vorgenom-

men. 

Ein Ergebnis der Studie ist die Erkenntnis, dass die Anwohn erinnen und Anwohner sich vom 

Luftverkehr stärker belästigt fühlten als bei früheren Vergleichsstudien und auch deutlich 

stärker als vom Schienen- und Straßenverkehr. Im Hinblick auf Krankheitsrisiken wurden je-

doch, je nach Erkrankungsbereich, sehr untersc hiedliche Einflüsse des Fluglärms ermittelt. 

In der Blutdruckstudie konnte ebenso wie bei den anderen Verkehrslärmarten  kein klinisch 

relevanter Einfluss nachgewiesen werden. Fluglärm wirkt sich im Vergleich der Lärmarten 

am stärksten auf der psychischen Ebene aus, konkret auf das Belästigungsempfinden und 

das Risiko von Depressionen. Die Risikosteigerungen für Herz -Kreislauf-Erkrankungen wa-

ren beim Schienen - und Straßenlärm teilweise ausgeprägter als beim Fluglärm. Gleichwohl 

konnten auch beim Fluglärm tei lweise statistisch signifikante Risikoanstiege, wenn auch im 

niedrigen Bereich wie bei der Herzinsuffizienz, oder bei der Betrachtung von bestimmten 

Wirkzusammenhängen wie das Auftreten von hohen nächtlichen Maximalschallpegeln fest-

gestellt werden. Aufgrun d der hohen Grundmenge an Herz -Kreislauf-Erkrankungen - im 

Jahr 2018 war die Herzinsuffizienz beispielsweise die häufigste Einzeldiagnose von vollsta-

tionär behandelten Patienten 53 - müssen auch vermeintlich geringe Risikoanstiege als rele-

vant angesehen werd en. Bei Kindern verringert Fluglärm die Leseleistungen und stört den 

                                                      
52 www.laermstudie.de , abgerufen am 28.09.2020  

53 https://www.herzstiftung.de/e -paper/#108 , abgerufen 20.05.2021  

http://www.lärmstudie.de/
http://www.laermstudie.de/
https://www.herzstiftung.de/e-paper/#108
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Unterricht beträchtlich, die Lebensqualität ist insgesamt leicht beeinträchtigt. Die nächtli-

chen Maximalschallpegel 54 könnten beim Fluglärm wichtiger sein als der Dauerschallpe-

gel 55. 

Auch d as Umweltbundesamt  teilt in seiner fachlichen Einschätzung der NORAH -Studie die 

Relevanz nächtlicher Einzelereignisse und empfiehlt fortwährend den regulären Flugbe-

trieb in der Zeit vom 22:00 bis 6:00 Uhr ruhen zu lassen. Es fordert außerdem die Kriterien 

zur Ausweisung des Nachtschutzgebiets zu überdenken, z.B. durch die Einführung eines 

Maximalpegel -Kriteriums. Und es empfiehlt die politische Berücksichtigung des steigenden 

Trends zum Belästigungserleben. 56 

Die Lufthansa Group  kommt zum Schluss, dass die Lärmwirkungsstudie NORAH im Kern 

gezeigt hat, dass die gesundheitlichen Auswirkungen von Lä rm geringer sind als angenom-

men:  ÀInsbesondere zeigte die NORAH -Teilstudie zu Krankheitsrisiken auf, dass der Luftver-

kehr nicht überall die dominante Rolle als Verurs acher von Krankheiten übernimmt, sondern 

je nach Erkrankungsbereich Luft -, Schienen- und Straßenverkehr sich abwechseln. Die Stu-

die zeigte ebenfalls auf, dass das Belästigungsempfinden durch Fluglärm im Zeitverlauf zu-

genommen hat, obwohl die faktische Bela stung dur ch Fluglärm nicht gestiegen ist . Diese 

Erkenntnis führte zur Überarbeitung des Frankfurter Fluglärm Indexes (FFI 2.0).  ́Hierbei hat 

auch die Lufthansa Group im Rahmen einer Arbeitsgruppe des Forums Flughafen und Re-

gion mitgewirkt.  Ergänzend verwei set die Lufthansa Group auf eine von der Stadt Frankfurt  

a.M. im Jahr 2018 veröffentlichte Bürgerbefragung:  ÀSie zeigte auf, dass das Thema Flug-

hafen / Fluglärm an Bedeutung verloren hat. Bei der Frage nach den größten Problemen 

der Stadt nannten nur rund zwei Prozent der Befragten das Thema Flughafen/Lärm. ´  

Als politische Reaktion auf die NORAH -Llm\a] omj\] Ye -3*-,*.,-5 \a] ¿Ka[`ldafa] \]k EYf)

\]k A]kk]f rmj ?Ěj\]jmf_ ngf FY}fY`e]f \]k ZYmda[`]f L[`Yddk[`mlr]k af @jmf\k[`md]f¶ 

erlassen (siehe hierzu Kapitel 3.2.4). Auch die Einführung der Lärmobergrenze und die ent-

sprechenden Vorgaben im Landesentwicklungsplan (siehe Kapitel 3.5.1) wurden mit den 

Erkenntnissen aus der NORAH Studie begründet.  

Umgebungslärm Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) (2018)  57 

?ĉj \a] PAH Llm\a] ÀE]aldafa]f ^ĉj Ne_]Zmf_kdŅje ^ĉj \a] ]mjghŅak[`] K]_agf´ omj\]f 

u.a. speziell für Fluglärm die relevanten wissenschaftlichen Erkenntnisse bis zum Ende des 

Jahres 201458 (teilweise 2015) analysiert und dann Empfehlungen gezielt für pol itische  

Entscheidungen zu Lärmminderungsmaßnahmen entwickelt. Hierbei werden konkrete 

                                                      
54 Der Maximalschallpegel ist der höchste Wert, der bei einer Schallpegelmessung in einem bestimmten Zeit-

raum (z.B. Tag oder Nacht) aufgetreten ist.  

55 Dauerschallpegel beschreibt einen D urchschnittswert in einem bestimmten Zeitraum  mit Berücksichtigung 

von Lärmpausen  und Einzelschallereignissen, deren Häufigkeit, Dauer und Höhe . 

56 https:// www.umweltbundesamt.de/themen/laermwirkungsstudie -norah-einschaetzung -des-uba, Stand 

17.10.2016, abgerufen am 03.07.2020  

57 https://www.euro.who.int/de/health -topics/environment -and-health/noise/publications/2018/environmen-

tal-noise-guidelines -for-the-european -region -2018, abgerufen am 03.07.2020  

58 Die Erkenntnisse der NORAH -Studie konnten, bis auf das zeitlich vorgelagerte Modul zu den Leselernverzö-

gerungen bei Grundschulkindern, noch nicht in den neuen WHO -Leitlinien berücksichtigt werden.  

https://www.umweltbundesamt.de/themen/laermwirkungsstudie-norah-einschaetzung-des-uba
https://www.euro.who.int/de/health-topics/environment-and-health/noise/publications/2018/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018
https://www.euro.who.int/de/health-topics/environment-and-health/noise/publications/2018/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018
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Lärmpegelgrenzwerte, sogenannte Leitlinienwerte, für eine durchschnittliche Lärmbelas-

tung definiert  die nicht überschritten werden sollten, weil (Flug -)Lärm oberhalb die ser 

Werte mit schädlichen gesundheitlichen Auswirkungen bzw. negativen Auswirkungen auf 

den Schlaf verbunden ist. Die Auswirkungen von Lärm auf verschiedene Gesundheitsberei-

che werden belegt und langfristige Gesundheitsfolgen durch Lärmbelastung prognosti-

ziert. 

Den Fluglärm betreffend spricht die Leitlinien -Entwicklungs -Gruppe (LEG) als starke Emp-

fehlungen 59 aus, die durchschnittliche Lärmbelastung ganztags (Dauerschallpegel) auf we-

niger als 45 dB LDEN bzw. für die nächtliche Lärmbelastung auf weniger als 40  dB LNight  zu 

verringern 60. Zur Verringerung der gesundheitlichen Auswirkungen empfiehlt die LEG stark, 

dass die Politik geeignete Maßnahmen zur Verringerung der Lärmbelastung durch Luftver-

kehr für die Bevölkerung ergreift, deren Lärmbelastung die Leitlinie nwerte für die durch-

schnittliche und nächtliche Lärmbelastung übersteigt. Was konkrete Maßnahmen betrifft, 

empfiehlt die LEG, geeignete Veränderungen der Infrastruktur vorzunehmen.   

 
Abbildung 9: WHO -Leitlinienwerte für verschi edene Verkehrslärmquellen  

© SRU  (2020): Umweltgutachten 2020. Für eine entschlossene Umweltpolitik in Deutschland und Europa  

 

Das Umweltbundesamt  (UBA) schreibt in einer Publikation über die WHO -Leitlinienwerte,  

\Ykk Àka] Ym^ @jmf\ \]j >jfkl`Y^la_c]al \]r Erkrankung und des Vergleichsweise hohen ab-

kgdml]f >jcjYfcmf_kjakacgk Ym^ ;]nĚdc]jmf_k]Z]f]( %¯& Ym[` fa]\ja_]j _]oŅ`dl o]j\]f 

können und sollten 61* %¯& >k l]adl \a] >afk[`Ņlrmf_ \]j PAH rmj Relevanz von Einzelschall-

Geräusch-Indikatoren  bei intermittiere nden Geräuschquellen, da der Zusammenhang zwi-

schen nächtlichen Aufwachreaktionen und Einzelschallereignissen des Luftverkehrs gut be-

legt ist. Bei einem Vergleich der Empfehlungswerte der einzelnen Verkehrslärmquellen 

zeigt sich, dass der Fluglärm bei gleic her durchschnittlicher Belastung in Zusammenhang 

eal \]f me^Yf_j]a[`kl]f _]kmf\`]alda[`]f :mkoajcmf_]f kl]`l*´ =a] ]eh^g`d]f]f Leitlini-

enwerte  fallen daher hier am niedrigsten aus.  Das UBA sieht eine hohe Handlungsrelevanz 

                                                      
59 Empfehlungen werden entweder als stark oder bedingt empfohlen eingestuft. Eine starke Empfehlung kann 

laut WHO wegen großer Gewissheit in Bezug auf die Effektivität in den meisten Situationen als politische 

Ka[`ldafa] ĉZ]jfgee]f o]j\]f( oŅ`j]f\ ]af] ¿Z]\af_l] >eh^]`dmf_¶ ]af]f af\ana\m]dd]f :Zklaeemf_khjg)

zess erfordert.  

60 LDEN steht für den Tag-Abend -Nacht-Lärmindikator, also für den gesamten Tag, bestehend aus den Kompo-

nenten LDay (Tag), LEvening  (Abend) und L Night  (Nacht). 

61 Diese Aussage bezieht sich allerdings nicht nur auf die Leitlinienwerte den Fluglärm betreffend, sondern auf 

alle Leitlinienwerte aus dieser Studie.  
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bei der Umsetzung der Maßnahmen z um Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm. 62  

Das UBA schlussfolgert in seinem Konzept für umweltschonenden Luftverkehr von 2019 da-

`]j6 À=Y \]j ngf \]j PAH ]eh^g`d]f] Beeakkagfko]jl LDEN 45 dB(A) nicht mit verhältnis-

mäßigen Mitteln bis 2050 zu erreichen ist, s ollte durch die Lärmkontingentierung in einem 

ersten Schritt die Einhaltung eines maximalen L Aeq, Tag  von 63 dB(A) bis 2030 sichergestellt 

werden, um gravierende gesundheitliche Auswirkungen zu vermeiden, und im zweiten 

L[`jall ngf 14 \;%:& Zak .,1,*´63 Eine politische Reaktion hierauf mit verbindlichen Folgen 

gibt es bisher noch nicht.  Zu beachten ist, dass die Empfehlungen der WHO auf Basis von 

entscheidenden gesundheitlichen Auswirkung in Bezug auf die chronische Lärmbelästi-

gung erfolgte. Nach dem Gesundh eitsbegriff unseres Grundgesetzes ist Belästigung je-

doch keine Gesundheitsbeeinträchtigung . Dies steht im Gegensatz zum Gesundheitsbegriff 

in der  Präambel der WHO -Satzung, welcher auch psychisches Wohlbefinden  einschließt . 

Der relevante Risikoanstieg, lärm bedingt an einer ischämischen Herzkrankheit zu erkran-

ken, ist dagegen beispielsweise erst bei einer durchschnittlichen Fluglärmbelastung von 

52dB(A) LDEN erreicht. 64 

À>nYdma]jmf_ \]j ?gjk[`mf_ rmj Pajcmf_ ngf ?dm_dŅje Ym^ \]f F]fk[`]f´ %.,-4&65 

Im Gesetz zum Schutz der Bevölkerung gegen Fluglärm aus dem Jahr 2007 ist festgehalten, 

dass die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag spätestens im Jahre 2017 Bericht 

über die Überprüfung der Auslöseschwellen, unter anderem unter Berücksichtigung des 

Standes der Lärmwirkungsforschung, erstatten muss. Unter der Schirmherrschaft der Cha-

rité in Berlin hat daher ein Team aus sieben Experten der Fachgebiete Medizin, Psychologie, 

Epidemiologie, Statistik und Ökonomie den aktuellen Forschungsstand zur Wirkung von 

Fluglärm auf den Menschen erhoben, analysiert und bewertet (veröffentlicht Februar 2018). 

Der NORAH Studie kam hierbei eine besondere Rolle zu, da sie die bisher umfangreichste 

Studie zu gesundheitlichen Belastungen durch Fluglärm in Deutschland darstellt.  

Die Evaluierung konnte die Erkenntnisse über die Wirkungen von Fluglärm auf das Belästi-

gungsempfinden, das kardiovaskuläre System, den Schlaf und auf das Leseverständnis von 

Kindern bestätigen. Das Ausmaß dieser Wirkungen kann nun genauer beschrieben werden. 

Möglic he Auswirkungen auf andere Organsysteme und Krankheitsbilder sind auch nach 

heutigem Forschungsstand noch nicht ausreichend genau belegt und Forschungsbedarf 

ausgewiesen. Wiederholt wurde belegt, dass das Belästigungsempfinden im Laufe der 

Jahre gestiegen ist. Verkehrslärm kann eine Belastung des Herz -Kreislauf-Systems darstel-

len. Ein Zusammenhang zwischen einer Fluglärmbelastung und Bluthochdruck wurde ² ab-

hängig unter anderem von der Höhe und Dauer der Exposition ² in den Studien, die sich 

mit dieser Frag estellung befassten, festgestellt. Allerdings wurden an verschiedenen Flug-

häfen unterschiedlich stark ausgeprägte Zusammenhänge ermittelt, und die Assoziationen 

waren nicht immer statistisch signifikant. Ferner zeigt sich in stärker durch Fluglärm belas-

                                                      
62 www.umweltbundesamt.de/publikationen/who -leitlinien -fuer-umgebungslaerm -fuer-die , abgerufen am 

28.09.2020  

63 www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltschonender -luftverkehr , abgerufen am 22.12.2020  

64 www.umweltbundesamt.de/publikationen/who -leitlinien -fuer-umgebungslaerm -fuer-die , abgerufen am 

28.09.2020  

65 https://schlafmedizin.charite.de/forschung/publikationen/ , abgerufen am 27.01.2021  

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/who-leitlinien-fuer-umgebungslaerm-fuer-die
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltschonender-luftverkehr
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/who-leitlinien-fuer-umgebungslaerm-fuer-die
https://schlafmedizin.charite.de/forschung/publikationen/
https://schlafmedizin.charite.de/forschung/publikationen/
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teten Regionen ein etwas erhöhter Gebrauch von Herz -Kreislauf-Medikamenten. Auch wer-

den bei Fluglärmbelastungen, die über 60 dB(A) ( LDN) liegen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

häufiger diagnostiziert.  

Fluglärmstudien der Uni Mainz (2013 -2018)66 

Die Forschungserge bnisse der Mainzer Universitätsmedizin können zum einen die bisheri-

gen Ergebnisse über die negativen gesundheitlichen Folgen von Fluglärm medizinisch er-

klären, zum anderen bieten sie die Chance zur Entwicklung von medikamentösen Behand-

lungsstrategien. So w urden zwei Enzyme und ein Protein mit Schlüsselfunktionen identifi-

ziert. Eines davon ist beispielsweise für die Bereiche Lernen und Gedächtnis im Gehirn ver-

antwortlich und wird durch Fluglärm herunterreguliert, was seine Funktion beeinträchtigt. 

Dieser Befund könnte kognitive Entwicklungsstörungen bei Kindern unter Einfluss von Flug-

lärm erklären.  

Die Forscher vertreten den Standpunkt, dass Fluglärm zweifelsfrei langfristig zu einer ver-

mehrten Ausbildung von Herz -Kreislauf-Erkrankungen als Stressreaktion füh rt. In mehreren 

Studien zwischen 2013 bis 2018 konnte nachgewiesen werden, dass insbesondere Nacht-

fluglärm die Schlafqualität vermindert und besonders schädlich ist für Gefäße und Gehirn. 

Er ist verantwortlich für Gefäßschäden, Gefäßfunktionsstörungen, Ent zündungsprozesse in 

den Gefäßen und Änderungen in der Ausbildung der Gefäßwand.  

=a] :mlgj]f k[`da]}]f Ymk a`j]f ;]^mf\]f( À\Ykk ]k ]af oa[`la_]k Sa]d k]af emkk( \a] GY[`l)

ruhe vor Lärm zu schützen und insbesondere die gesetzlich definierte Nachtruhe von 22 :00 

Uhr abends bis 6 :00 N`j egj_]fk rm aehd]e]fla]j]f*´  

Studie der Universität Basel, des Schweizerischen Tropen - und Public Health -Instituts 

(Swiss TPH) und Partner (2020) 67 

Diese 2020 veröffentlichte Studie untersuchte die Sterblichkeitsdaten von knapp 25.000 

Herz-Kreislauf-Todesfällen in der Nähe des Flughafens Zürich im Zusammenhang mit einer 

akuten nächtlichen Lärmbelastung. Erstmals wurde damit in einer Studie gezeigt, dass nicht 

nur langfristige Lärmbelastung ein Risikofaktor für die Herz -Kreislauf-Erkrankungen oder 

die Sterblichkeit ist, sondern dass nächtlicher Fluglärm innerhalb von zwei Stunden ab der 

Lärmbelastung zu einem Herz -Kreislauf-Tod führen kann. Die Autoren schätzen, dass 782 

Todesfälle in der Studie auf Fluglärm zurückzuführen sind. Da s entspricht einem Anteil von 

3 Prozent. Das Risiko eines Herz-Kreislauf-Todes bei einer nächtlichen Lärmbelastung zwi-

schen 40 und 50 Dezibel steigt demnach um 33 Prozent und bei einer Belastung über 55 

Dezibel um 44 Prozent. Die Autoren schlussfolgern, da kk ]af fŅ[`lda[`]k ?dm_n]jZgl ÀrmkŅlr)

liche Herz-Kreislauf-Mg\]k^Ņdd] n]j`af\]jl*´ 

Durch das für die Studie gewählte sogenannte Case -Crossover-Design kann man die Wir-

kung ungewöhnlich hoher oder niedriger Lärmbelastungen auf die Sterblichkeit von ande-

ren Faktoren, wie beispielsweise Rauchen oder schlechte Ernährung, abgrenzen. Die Lärm-

belastung wurde anhand einer Liste aller Flugzeugbewegungen beim Flughafen Zürich zwi-

                                                      
66 www.unimedizin -mainz.de/herzstiftung/projekte/fluglaer m-forschung.html , abgerufen am 28.09.2020  

67 https://academic.oup.com/eurheartj/advance -article/doi/10.1093/eurheartj/ehaa957/6007462  und 

https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni -Research/Fluglaerm -in-der -Nacht-kann-zum-Herz-Kreislauf-

Tod-fuehren.html , abgerufen am 22.12.202 0 

http://www.unimedizin-mainz.de/herzstiftung/projekte/fluglaerm-forschung.html
https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehaa957/6007462
https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Fluglaerm-in-der-Nacht-kann-zum-Herz-Kreislauf-Tod-fuehren.html
https://www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Fluglaerm-in-der-Nacht-kann-zum-Herz-Kreislauf-Tod-fuehren.html
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schen 2000 und 2015 und in Verbindung mit bereits vorhandenen Berechnungen der Flug-

lärmbela stung modelliert. Dabei berücksichtigt wurde der Flugzeugtyp, Flugroute sowie 

Tages- und Jahreszeit.  

Weitere, mit Fluglärm befasste internationale Studien  

Neben den o.g. Studien verweist das Umweltgutachten des SRU auf weitere relevante inter-

nationale For schungsprojekte, welche die negativen gesundheitlichen Auswirkungen von 

Verkehrslärm belegen. Genannt werden die SiRENE-Studie (Short and Long Term Effects of 

Transportation Noise Exposure, 2018), die HYENA -Studie (Hypertension an Exposure to 

Noise near Ai rports, 2005) sowie die RANCH -Studie (Road Traffic and Aircraft Noise Expo-

kmj] gf <`ad\j]f·k Cognition and  Health, 2005).68 

Nach einer Studie der Europäischen Umweltagentur EEA "Gesunde Umwelt, gesundes Le-

ben: Wie die Umwelt die Gesundheit und das Wohlbefin den in Europa beeinflusst" 69, von 

August 2020, ist die Luftverschmutzung mit jährlich mehr als 400 .000 durch sie verursachten 

vorzeitigen Todesfällen in der EU weiterhin die größte Umweltbedrohung für die Gesund-

heit in Europa. Lärmbelastung steht mit 12 .000 vorzeitigen Todesfällen an zweiter Stelle, 

gefolgt von Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere Hitzewellen.  

                                                      
68 Quellenangaben zu den internationalen Studien finden sich im Umweltgutachten des SRU  

69 https://www.eea.europa.eu/de/highlights/die -bekaempfung -von-umwelt verschmutzung -und , abgerufen am 

24.09.2020  

https://www.eea.europa.eu/de/highlights/die-bekaempfung-von-umweltverschmutzung-und
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5 Lärmberechnung, Lärmkartierung, Betroffenheit und Lärm-
schutzziele  

Die Lärmberechnung und Lärmkartierung stellt die Grundlage der Lärmaktionspla nung dar , 

siehe auch Kapitel 3.1 . Das Ergebnis der Lärmberechnung wird in Form von Lärmkarten 

visuell dargestellt . Die Anzahl betroffener Personen je Lärmpegelbereich und/oder Kom-

mune wird dann mittels Bevölkerungsmodellen ausgewertet. Die Verringerung der  Zahl an 

betroffenen Personen ist das Ziel der Lärmaktionsplanung.  

5.1  Grundlagen der  Lärmberechnung  

Verkehrslärm im Rahmen der Lärmaktionsplanung wird, gemäß den gesetzlichen Vorschrif-

ten, nicht gemessen, sondern berechnet. Dies hat den Vorteil, dass die Erg ebnisse in den 

betroffenen Gebieten flächendeckend vorliegen . Normkonforme Fluglärmmessungen sind 

sehr aufwändig und teuer und können im Gegensatz zu Berechnungen immer nur Aussagen 

über die Geräuschsituation an einem bestimmten Messort machen. Flächendeck ende Mes-

sungen, die eine Lärmkartierung er lauben würden, sind praktisch nicht möglich.  

Lärmberechnungsmethode VBUF gemäß EU -Umgebungslärmrichtlinie  

Der Umgebungslärm ausgehend vom Flughafen Frankfurt  Main wurde vom zuständigen  

Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) im Jahr 2017 nach 

der von der EU für die Umgebungslärmkartierung vorgeschriebenen Lärmberechnungsme-

thode VBUF (Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Flugplätzen ) be-

rechnet. Betrachtet wurden hierbei die  Flugbewegungen des Jahres 2016 70. 

Nach VBUF werden zwei Lärmindizes berechnet:  

¶ LDEN: mittlerer Pegel in dB(A), der die Belastung über 24 Stunden zusammenfasst 

(Day, Evening, Night). Bei der Berechnung wird der Lärm in den Abendstunden und 

in den Nachtstund en durch einen Zuschlag von   

5 dB(A) für die Abendstunden (von 18:00 bis 22:00 Uhr) und   

10 dB(A) für die Nachtstunden (von 22:00 bis 6:00 Uhr) be wertet . 

¶ LNight : mittlerer Pegel in dB(A), der den Umgebungslärm im Jahresmittel zur Nacht-

zeit (von 22:00 bis  6:00 Uhr) beschreibt.  

Die Berechnung basiert im Wesentlichen auf den folgenden Eingangsdaten:  

¶ VBUF konformes Datenerfassungssystem71, bereitgestellt durch die Fraport  AG 

(VBUF-DES72), mit Angaben zu den Flugrouten und zu den Flugbewegungen auf den 

                                                      
70Abschlussbericht Umgebungslärmkartierung HLNUG: https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungs-

laerm/umgebu ngslaermkartierung/laermviewer -hessen, abgerufen am 27.04.2020  

71 Die dem VBUF-DES zugrundeliegende Streckenbeschreibung wurde durch das Forum Flughafen und Re-

gion und das Umwelt - und Nachbarschaftshaus für verschiedene Zwecke der Immissionsberechnungen in  

Auftrag gegeben. Die hier verwendeten Streckenbelegungen wurden nach den Anforderungen der VBUF 

durch Fraport AG vorgenommen.  

72 DES =Datenerfassungssystem: Es enthält Angaben zum Flughafen (z. B. Pistenlänge, geographische Lage), 

den An - und Abflugstrecke n (z. B. Bezeichnung sowie Beschreibung der Flugbahnen und Korridore) sowie 

https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
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Routen. Die Flugbewegungen werden wiederum aufgeschlüsselt nach Flugzeug-

klassen und Zeitraum (Tag, Abend, und Nacht)  

¶ Bevölkerungsmodell  

Die errechneten Pegel werden vor allem durch folgende Einflussgrößen bestimmt:  

¶ Höhenprofil der VBUF -Flugzeugklasse und Streckenve rlauf der Flugroute  

¶ Anzahl der Flugbewegungen auf den Flugrouten je nach Zeitraum  

¶ Emissionen der Flugzeugklassen  

Lärmberechnungsmethode AzB 08 nach deutschem Recht  

Im Gegensatz zu der  von der EU für die Umgebungslärmkartierung vorgeschriebene Lärm-

berechnung svorschrift für Flugverkehrslärm (VBUF) wird in Deutschland zur Berechnung 

von Flugverkehrslärm im Sinne des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (FluglärmG) die 

¿Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzbereichen ¶ (AzB08) 73 zu Grunde gelegt.  

Anwendung findet  die AzB08 u.a. bei  

¶ der Berechnung der Tag - und Nachtschutzzonen von Lärmschutzbereichen. Die Be-

rechnungsergebnisse bilden die Grundlage u.a. bei der Dimensionierung von  bau-

lichen Schallschutzmaßnahmen und der Außenwohnbereichsentschädigun g. 

¶ dem Berechnen des Frankfurter Fluglärmindex und  

¶ der Berechnung der Lärmobergrenze  sowie 

¶ dem Monitoring durch die Fraport AG bzw. durch das Umwelt - und Nachbarschafts-

haus (UNH)74. 

Die Ergebnisse der AzB08 -Berechnungen unterscheiden sich von den Ergebnissen der Um-

gebungslä rmkartierung, da u.a. die Bezugszeiträume für die Lärmindizes sowie die Bewer-

tung derer nicht identisch sind. Bei der AzB08 wird differenziert zwischen  

¶ LAeq Tag = 06:00 - 22:00 Uhr  und  

¶ LAeq Nacht  = 22:00 - 06:00 Uhr.  

Weitere Unterschiede zwischen den be iden Berechnungsverfahren resultieren nicht nur, 

aber auch, aus den folgenden  Punkten: 

¶ Die Berechnungsverfahren sind unterschiedlich (VBUF: Lotverfahren, AzB08 Seg-

mentierungsverfahren) . 

                                                      

den Flugbewegungen (Anzahl je Flugzeuggruppe getrennt für Tag, [Abend] und Nacht) in maschinenlesba-

rer Form und stellt somit wesentliche Eingangsparameter  für die Berechnung nach A zB bzw. VBUF zur Verfü-

gung  

73 Die Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzbereichen (AzB) legt das Verfahren zur Berechnung der Lärm-

schutzbereiche fest. Sie ist im Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm und in der  

Ersten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zu m Schutz gegen Fluglärm verankert.  

Die Daten für die Berechnung werden mit dem Datenerfassungssystem (DES) erfasst. Diese beinhalten die 

Art und den Umfang des Flugbetriebs.  

74 Für den Flughafen  Frankfurt Main wird seit 2007 jedes Jahr vom UNH eine Fluglärm berechnung durchge-

führt. Siehe dazu Kapitel 6.  
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¶ Die Bezugszeiten sind unterschiedlich (VBUF: ganzes Jahr, AzB08: 6 ver kehrs-

reichste Monate) . 

¶ Der Lärm rollender Flugzeuge zwischen Lande -/Startbahn und Abstellposition wird 

bei der AzB08 berücksichtigt sowie an der Abstellposition der Betrieb der Hilfstrieb-

werke zur zeitweiligen Bodenstromversorgung der Flugzeuge. Auch das G eländere-

lief wird bei der AzB08 berücksichtigt. Die VBUF vernachlässigt diese Punkte und 

berücksichtigt nur fliegende Luftfahrzeuge sowie An - und Abflüge auf der Lande-

bahn. 

¶ Die Richtwirkung wird bei der VBUF ignoriert, bei der AzB08 in Abhängigkeit der 

Flugzeugklasse modelliert.  

¶ Die VBUF rechnet mit der Realverteilung der Betriebsrichtung, die AzB08 erhebt ei-

nen 3-Sigma-Zuschlag bei der Berechnung von Lärmschutzbereichen . 

5.2  Umgebungsl ärmkartierun g Flughafen Frankfurt  Main  

Die Umgebungsl ärmkartierung des Flughafen Frankfurt Main umfasst die grafische Darstel-

lung des berechneten Lä rms und die Statistiken zur Belastung. Sie  basiert unter anderem 

auf der europarechtlich vorgeschriebenen Lärm berechnung nach VBUF . Auf den Lärmkar-

ten werden die Ergebnisse der Fluglär mberechnung durch die Einfärbung der Gebiete je 

nach Dauerschallpegel dargestellt.  Die Rechtsgrundlagen zur Lärmkartierung finden sich in 

Kapitel 3.1.2.  

Die Ausarb eitung der Lärmkarten hat für jede Lärmart (Fluglärm, Straßenlärm, Schienen-

lärm, etc.) getren nt zu erfolgen  (§ 4 Abs. 2 der 34. BImSchV). Die getrennte Betrachtungs-

weise vereinfacht  hierbei die verursacherspezifische Lärmbetrachtung  ² sie ist einfacher zu 

handhaben, aber die Komplexität des örtlichen Lärmgeschehens wird auch reduziert . Auf 

Orte, d ie durch mehrere Lärmquellen belastet sind, soll gemäß § 47 d Abs. 1 Nr. 2 BImSchG 

bei Überschreitung der relevanten Grenzwerte 75 im Rahmen der Prioritätensetzung bei 

Lärmschutzmaßnahmen eingegangen werden.  Das bedeutet , dass für die Maßnahmenaus-

wahl nicht die Lärmart, sondern die Umsetzbarkeit, Zeitnähe und Effektivität einer Maß-

nahme entscheidend sein soll.   

Die Ergebnisse der Umgebungslärmkartierung können im Lärmviewer Hessen des HLNUG 

(http://laerm.hessen.de ) einge sehen werden. Die Ergebnisdarstellung erfolgt in Form stra-

tegischer Lärmkarten mittels 5 dB (A) -Isophonenbändern.  Im Lärmviewer Hessen kann auch 

die im Jahr 2019 erstmals vom HLNUG erstellte Gesamtlärmkarte ein gesehen werden .  

Ergänzend sind neben den Erge bnissen der aktuellen Lärmkartierung des Jahres 2017 auch 

die Ergebnisse der vorangegangenen Lärmkartierungen der Jahre 200 7, 2011 und ¿Ijg_)

nose 2012¶ verfügbar.  

Die Belastetenstatistiken und der technische Abschlu ssbericht zur Umgebungslärmkartie-

rung 2017  sind hier  veröffentlicht:  

                                                      
75 Relevanten Grenzwerte: Für jede, der im Rahmen der Lärmaktions planung betrachteten Lärmarten (Schie-

nenlärm, Industrielärm, Straßenverkehrslärm, Luftverkehrslärm) gibt es ortsbezogen sehr unterschiedliche 

Grenzwerte, Auslösewerte, Richtwerte etc.  

http://laerm.hessen.de/
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https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartie-

rung/laermviewer -hessen 

Weitere Hintergrundinformat ionen zur Umgebungslärmkartierung Hessen finde t man auf 

der Seite Umgebungslärmkartierung des HLNUG : 

https://www.hlnug.de/?id=9145  

Lärmkartierung nach VBUF von 2017  

Lärmkartierungen werden auf Basis der Flugdaten des vorangegangenen Jahres rückwir-

kend erstellt. Die Lärmkartierung 2017 wurde vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, 

Umwelt und Geologie (HLNUG) auf Basis der Flugdaten aus dem Jahr 2016 im Jahr 2017 

berechnet. Im Jahr 2016 wurden 464.066 Flugbewegungen erfasst. Die Gesamtbewe-

gungszahlen nahmen  zwischen 2005 und 2016 in der gesetzlichen Nacht  ab. Die LDEN- und 

LNight-Belastetenzahlen sind seit 2005 zurückgegangen. Hauptursache hierfür ist bei beiden 

Belastetenzahlen der Rückgang der nächtlichen Flugbewegungen . Die Flüge in den Nacht-

stunden werde n auch bei der Berechnung des L DEN berücksichtigt, hier werden diese zu-

sätzlich mit Lärmzuschlägen  beaufschlagt . 

Auf den folgenden zwei Abbildungen werden die unterschiedlichen Lärmkartierungen  

¶ Fluglärmkartierung ganztags (24h) 2017: L DEN  

¶ Fluglärmkartier ung nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) 2017: L Night  

dargestellt. Sie beziehen sich auf das DES 2016 nach Umgebungslärmrichtlinie  gem. VBUF. 

 

Abbildung 10: Fluglärmkartierung ganztags (24h) 2017  Basis: DES 2016, LDEN
76

 ©HLNUG 
 

                                                      
76 Quelle: Abschlussbericht Umgebungslärmkartierung HLNUG, https://www.hlnug.de/themen/laerm/umge-

bungslaerm/um gebungslaermkartierung/laermviewer -hessen, abgerufen am 27.04.2020   

Hintergrundkarte: ©GeoBasis -de / BKG 2017 ©Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinfor-

mation, Geofachdaten: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie  

https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
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Abbil dung 11: Fluglärmkartierung nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) 2017  Basis: DES 2016, LNight

77 ©HLNUG  

 

Entwicklung der Lärmbelastung in den Jahren 2011  - 2016 78 

Auch in den Jahren 2007 und 201 2 wurde vom HLNUG  eine Lärmkartierung erstellt . Eine 

weitere Lärmkartierung fand 201 2 für die ¿Ijg_fgk] .,-.¶ statt. Der Grund ist, dass im Ok-

tober und November  2011 weitreichende Änderungen im Flugbetrieb in Kraft traten, so-

dass die Lärmkartierung von 201 2, mit Datengrundlage von 201 1, nicht die aktu elle Lär-

mentwicklung wieder spiegelt e. 

Im November 2011 wurde die neue Landebahn in Betrieb genommen. Kurz zuvor, im Ok-

tober 2011, trat ein Verbot von planmäßigen Flugbewegungen in der Nacht ( 23:00-5:00 

Uhr) sowie eine Flugbeschränkung in den Nachtrandstun den (22:00 -23:00 Uhr und 5:00 -

6:00 Uhr) in Kraft, siehe auch Kapitel 3.2.6 . 

Bei Betrachtung  der Flugbewegungszahlen 79 der in der Kartierung verwendeten Luftver-

kehrsstatistik sind diese zwischen 2011 und 2016 um ca. 5 % zurückgegangen. Auch kann 

man bei der näheren Betrachtung des Rückgangs feststellen, dass es eine Verlagerungsten-

denz hin zu den schwere ren Flugzeugen gibt.  

Bei der Betrachtung der  Lärmkartierungen des HLNUG  sind folgende Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten roak[`]f ¿Ijg_fgk] .,-.¶ mf\ .,-3 zu beachten: 

                                                      
77 Quelle: A bschlussbericht Umgebungslärmkartierung HLNUG, https://www.hlnug.de/themen/laerm/umge-

bungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer -hessen, abgeru fen am 27.04.2020   

Hintergrundkarte: ©GeoBasis -de / BKG 2017 ©Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinfor-

mation, Geofachdaten: Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie  

78 Abschlussbericht Umgebungslärmkartierung HLNUG, https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungs-

laerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer -hessen, abgerufen am 27.04.2020  

79 Abschlussbericht Umgebungslärmkartieru ng HLNUG https://www.hlnug.de/fileadmin/doku-

mente/laerm/laermkartierung/Umgebungslaermkartierung_optimiert_2017_180608.pdf , abgerufen am 

28.09.2020  

https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/themen/laerm/umgebungslaerm/umgebungslaermkartierung/laermviewer-hessen
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/laerm/laermkartierung/Umgebungslaermkartierung_optimiert_2017_180608.pdf
https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/laerm/laermkartierung/Umgebungslaermkartierung_optimiert_2017_180608.pdf
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Gemeinsamkeiten:  

¶ Beide Kartierungen basieren auf der Berechnungsvorschrift VBUF  

Verkehrliche Unterschiede:  

¶ Die Flugbewegungszahlen unterscheiden sich, insbesondere nachts  

¶ Der Flottenmix hat sich verändert  

¶ Die Flugstrecken sind teilweise unterschied lich und die Nutzungshäufigkeit der Stre-

cken hat sich verändert  

¶ Die Prognose der Flugzahlen für 2012 war für die Nacht zutreffend, die Gesamtflug-

zahlen wurden jedoch um ca. 5% überschätzt  

Unterschiede in der Modellierung:  

¶ Es gab Änderungen beim DES 80 (hier sind auch die oben genannten verkehrlichen 

Änderungen eingeflossen)  

¶ Leichte Unterschiede bei der Modellierung der An - und Abflüge  

¶ 2017 wurde im Gegensatz zu 2012 kein Geländemodell verwendet  

¶ 2017 wurde die reale Betriebsrichtungsverteilung berücksichtigt, in der Prognose 

2012 konnte nur eine standardisierte Verteilung angenommen werden  

¶ Die Bevölkerungsmodelle sind unterschiedlich  

Lärmkartierung nach AzB08 von 2012 und  2016 

Auf der  folgenden Seite wird die Entwicklung der Lärmbelastung von 2012 -2016 nach LAeqT 

bzw. LAeqN nach AzB08 dargestellt, der aktuell in Deutschland maßgebende n Berechnungs-

vorschrift für Maßnahmen. Die Tag-Schutzzone I bzw. die Nacht-Schutzzone werden zur bes-

seren Vergleichbarkeit der regionalen Belastun gsentwicklung mit dargestellt. Die Berech-

nung der Schutzzonen basiert auf einer Prognoseberechnung  die von 701.000 Flugbewe-

gungen pro Jahr ausging . Die Belastung in Jahr 2012 zeigt den Zustand kurz nach E röffnung 

der Landebahn Nord. Im Jahr 2016 befinden sich die Flächen mit einer Belastung  von LAeqT 

>60 dB(A) tags bzw. LAeqN  > 50 dB(A) nachts innerhalb der Tag -Schutzzone 1 bzw. der Nacht-

schutzzone. Aktuelle Lärmkartierungen  nach AzB08 werden von der  Fraport AG auf folgen-

der Seite veröffentlicht:  

http s://framap.fraport.de   

                                                      
80 DES =Datenerfassungssystem: Es enthält Angaben zum Flughafen (z. B. Pistenlänge, geographische Lage), 

den An - und Abflugstrecken (z. B. Bezeichnung sowie Beschreibung der Flugbahnen und Korridore) sowie 

den Flugbewegungen (Anzahl je  Flugzeuggruppe getrennt für Tag und Nacht) in tabellarischer Form und 

stellt somit wesentliche Eingangsparameter für die Berechnung nach AzB08 bzw. VBUF zur Verfügung . 

https://framap.fraport.de/
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2012 Fluglärmbelastung Tag L AeqT

81 2012 Fluglärmbelastung Nacht L AeqN
82 

  
2016 Fluglärmbelastung Tag  LAeqT

83 
 

gelbe Fläche: 60 dB(A) < L AeqT <65 dB(A)  
gelbe Linie:  Tag-Schutzzone 1: Prognose 2020  

LAeqT = 60 dB(A)  

 

2016 Fluglärmbelastung Nacht L AeqN  
 

blaue Fläche: 50 dB(A) < L AeqN  <55 dB(A)  
blaue Linie: Nacht -Schutzzone: Prognose 2020  

LAeqN  = 50 dB(A) 84  

 

Legende:  LAeq Tag bzw. LAeq Nacht  Pegelbänder der  

6 verkehrsreichsten Monate 2012 bzw. 2016  
mit realer Betriebsrichtungsverteilung  
in 5 dB(A) Pegelklassen 

 
                           

Abbildung 12: Fluglärmkartierung 2012 -2016 , LAeq Tag, LAeq Nacht  © Fraport AG 85 

                                                      
81 Untersuchung Fluglärmentwicklung gemäß PfB A XI 5.1.7  für 2012  - LAeq, Tag © Fraport AG 

82 Untersuchung Fluglärmentwicklung gemäß PfB A XI 5.1.7  für 2012 - LAeq, Nacht © Fraport AG  

83 Untersuchung Fluglärmentwicklung gemäß PfB A XI 5.1.7  für 2016 - LAeq, Tag © Fraport AG  

84 Untersuchung Fluglärmentwicklung gemäß PfB A XI 5.1.7  für 2016 - LAeq, Nacht © Fraport AG  

85 Ergänzung Fraport: das blaue  Pegelband umfasst tags nur den Bereich 53 bis 55 dB. 














































































































































































































































































































































































































































